
Amt Schönberger Land
Vorlage-Nr: VO/4/0025/2019-1      -   Fachbereich IV
Status: öffentlich
Sachbearbeiter: G.Kortas-Holzerland
Datum: 28.01.2020
Telefon: 038828-330-1410

Beschlussvorlage
Stadt Dassow

E-Mail: g.kortas-holzerland@schoenberger-
land.de

Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich 
der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den 
bereich der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB

-Aufhebung des Satzungsbeschlusses, Anpassung des 
Abwägungsbeschlusses vom 25.04.2017 und Satzungsbeschluss

Abstimmung:
Beratungsfolge Ja Nein Enth.
28.01.2020 Stadtvertretung Dassow

Sachverhalt:
Die Stadt Dassow hat das Verfahren zur Aufstellung der Satzung der Stadt Dassow über die 
Ergänzung der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße des 
Friedens geführt. 
 
Die Stadt Dassow stellt die Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB auf, um die 
Flächen im südwestlichen Ortsbereich innerhalb der Ortslage im Rahmen der Ergänzungssatzung 
für eine Bebauung vorzubereiten. Das Planungsziel besteht in der planungsrechtlichen 
Vorbereitung von Flächen für eine straßenbegleitende Wohnbebauung an der Straße des Friedens 
in der Ortslage Rosenhagen. Unter Berücksichtigung des vorhandenen Bestandes und der 
vorhandenen rechtskräftigen Satzung/ Ergänzungssatzung auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite soll sich die zukünftige Bebauung an den örtlichen Gegebenheiten orientieren. 
 
Die Planunterlagen der Ergänzungssatzung bestehend aus Planzeichnung, Text-inhaltliche 
Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften wurden um die Ergebnisse der Abwägung 
bereits ergänzt. Die Begründung ist anzupassen. Die Anforderungen, die sich aus der Abwägung 
ergeben, sind in den Satzungsunterlagen entsprechend anzupassen. 
 
Weiterhin wurde bereits die Teilung der Grundstücke vollzogen. Dabei wurde berücksichtigt, dass 
der Straße des Friedens ein ca. 2 m breiter Streifen innerhalb des Geltungsbereiches parallel zur 
Straße als "Verkehrsbegleitfläche Straße" zugeschlagen wurde. Die konkrete Festlegung der 
Nutzung erfolgt durch Widmung (außerhalb des Verfahrens zur vorliegenden Satzung).  
 
Die Stadt Dassow hat im Ergebnis der Abwägung eingegangener Anregungen und 
Stellungnahmen zur Ergänzungssatzung für Rosenhagen westlicher Teil eine 
Betroffenenbeteiligung durchgeführt. Im Zuge der Vorbereitung der Satzung hat sich ergeben, 
dass die Stadt Dassow 2 m entlang der Straße für öffentliche Zwecke für den Straßenbau 
erwerben konnte. Insofern wurde erwogen, die überbaubare Fläche (Baugrenze) um diese 2 m in 
westliche Richtung zu verschieben. Ebenso wurde klargestellt, dass im Vorgartenbereich keine 
Nebengebäude oder Garagen errichtet werden sollen. Dies ist ein Grundzug, den die Stadt 
Dassow verfolgt. Der Abstand zwischen Straße und Baugrenze soll von Bebauung für Garagen 
und Nebengebäude freibleiben. Im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens hatten sich von den 
Einwendern mehrheitlich Zustimmungen ergeben. Ein Einwender wollte die Festsetzung so 
verfassen, dass eine Verschiebung der Baugrenze nur um 1 m erfolgt und Nebengebäude mit 
einer Grundfläche von 10 m² im Vorgartenbereich zulässig sein sollen. Die Stadt Dassow hat dies 
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überprüft und kommt zu dem Ergebnis, dass eine Änderung hier nicht zwingend erforderlich ist. Es 
wird nicht als unzumutbar bzw. unverhältnismäßig bewertet, wenn die Errichtung von 
Nebengebäuden und Garagen im Bereich zwischen Straßenverkehrsfläche und straßenseitiger 
Baugrenze nicht zulässig ist. Der Anregung wird somit nicht gefolgt. Die Stadt Dassow hat geprüft, 
dass auf den rückwärtigen Grundstücksflächen oder seitlich der Gebäude hinreichend Flächen für 
die Errichtung von Nebenanlagen und Garagen zur Verfügung stehen. 
 
Auf eine Festsetzung der jeweiligen Grundstückszufahrten verzichtet die Stadt Dassow künftig.  
Eine Versorgung mit Löschwasser wird über den Leitungsbestand des Zweckverbandes mit 
Hydranten durch die Gemeinde mit 48 m³/h über 2 Stunden gesichert. Dies ist mit den 
Festsetzungen und der künftigen Bebauung zu beachten. Die Sicherung der Ver- und Entsorgung 
erfolgt durch den Erschließungsvertrag zwischen dem Zweckverband und dem 
Erschließungsträger (liegt bereits vor).   
Der Ausgleich wird vollständig über ein externes Ökokonto bei der Forst ausgeglichen.  
 
Die Auswertung der Stellungnahmen wurden aktualisiert; somit ist die Abwägung – die bereits von 
der Stadtvertretung am 25. April 2017 beschlossen wurde – unter Berücksichtigung der aktuellen 
Abstimmungen/ Regelungen in den entsprechenden Teilen zu aktualisieren und mit dem 
vorliegenden Beschluss anzupassen.    
 
Dies erfordert die Aufhebung des von der Stadtvertretung am 25. April 2017 gefassten 
Satzungsbeschlusses. Der Satzungsbeschluss ist neu zu fassen. 
 
Die Einarbeitung der Abwägungsergebnisse sowie der weiteren Anpassungen führt nicht zu einer 
erneuten Auslegung der Planunterlagen.  
 
Mit der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß Hauptsatzung tritt die Satzung der Stadt Dassow 
über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für 
den Bereich der Straße des Friedens, in Kraft. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
1. Der von der Stadtvertretung am 25. April 2017 beschlossene Satzungsbeschluss 

(VO/4/0472/2017-1) für die Ergänzungssatzung Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich für 
den Bereich Straße des Friedens wird hiermit aufgehoben.  
 

2. Die während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
eingegangenen Stellungnahmen hat die Stadt Dassow unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes mit Beschluss vom 25. April 2017 geprüft. Dieser Beschluss wird 
gemäß der Anlage 1 des hier vorliegenden Beschlusses unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes für einige Stellungnahmen aktualisiert und angepasst. Den aktuellen 
Abwägungsvorschlag und das aktuelle Abwägungsergebnis macht sich die Stadt Dassow 
zu eigen. Für ungeänderte Teile der Abwägung gilt der Beschluss vom 25. April 2019 
weiterhin. 
Das Amt Schönberger Land wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen abgegeben haben bzw. Anregungen erhoben 
haben, von dem Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
3. Aufgrund der Verbreiterung der Straßenverkehrsfläche für die Friedensstraße ergeben sich 

Auswirkungen auf die Festsetzungen der Satzung. Die Betroffenenbeteiligung hierzu wurde 
durchgeführt. Die während der Beteiligung der Betroffenen eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen hat die Stadt Dassow unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes geprüft. Es ergeben sich nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen 
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und Anregungen. Darüber hinaus liegen Stellungnahmen vor, die keine 
abwägungserheblichen Belange beinhalten und somit zur Kenntnis genommen werden. 
Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die Stadt Dassow zu 
eigen. Das Amt Schönberger Land wird beauftragt, die Betroffenen, die Stellungnahmen 
abgegeben bzw. Anregungen erhoben haben, von dem Ergebnis der Abwägung unter 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.  

 
4. Auf Grund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) beschließt die 

Stadtvertretung der Stadt Dassow die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage 
Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich für den Bereich der Straße des Friedens, 
bestehend aus Planzeichnung und Text- inhaltliche Festsetzungen, als Satzung.   Der 
Geltungsbereich der Ergänzungssatzung befindet sich im Südwesten der Ortslage 
Rosenhagen und wird wie folgt begrenzt: 

 
- im Nordwesten: durch das bebaute benachbarte Grundstück "Straße des  

  Friedens 2", 

- im Nordosten:  durch die "Straße des Friedens", 
- im Südosten:  durch die Wegeparzelle, die nordwestlich an das bebaute  

  benachbarte Grundstück "Straße des Friedens 1" angrenzt und 

- im Südwesten:  durch landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
 

5. Die Begründung wird gebilligt.  
 

6. Das Amt Schönberger Land wird beauftragt, den Satzungsbeschluss ortsüblich bekannt zu 
machen. Dabei ist auch anzugeben, wo die Ergänzungssatzung mit Begründung während 
der Sprechzeiten eingesehen werden und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 
Zusätzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass die rechtskräftige Satzung in das 
Internet auf der Homepage des Amtes Schönberger Land eingestellt ist. 
  

 

Finanzielle Auswirkungen: 
keine 

Anlage: 
Abwägungstabelle Anpassung 2019
Abwägungstabelle Betroffenenbeteiligung
Planzeichnung
Textteil B
Begründung 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 1 

 
Für die nachfolgend markierten Stellungnahmen beschließt die Stadtvertretung die Anpassung der Abwägung. Die geänderten bzw. ergänzten Stellen der Auswertung sind farbig markiert. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 2 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Aufführung der die Grundlage der Stellungnahme bildenden Entwurfsunterlagen wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Die Stellungnahmen der nachfolgenden Fachdienste und des Abfallwirtschaftsbetriebes 
des Landkreises NWM werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die sich aus den Stellungnahmen ergebenden Hinweise und Ergänzungen werden nach 
Erfordernis in der weiteren Bearbeitung beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 3 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
A 
 
Zu 1. 
Die vorgetragenen Absichten der Stadt Dassow werden korrekt wiedergegeben. Die Stadt 
Dassow hat sich mit der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen beschäftigt. Die 
Flächen der Ergänzungssatzung werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die Stadt 
Dassow hat die Flächen bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesen und einer 
umfassenden Prüfung unterzogen. Andere Flächen in der Ortslage und anderen Ortslagen 
wurden dafür nicht entwickelt. Im Ort Rosenhagen bieten sich keine weitergehenden 
Möglichkeiten für eine Nutzung an. Die Entwicklung wird als städtebaulich geordnet 
angesehen. 
 
Zu 2. 
Die nachfolgend markierte Fläche wurde betrachtet. Die Stadt Dassow stellt den 
Bebauungsplan Nr. 17 auf und auch den Bebauungsplan Nr. 24. Die Bauleitpläne werden 
auch aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Aufgrund der vorhandenen Verkehrs- und 
sonstigen Infrastruktur wird die Entwicklung auf den Flächen befürwortet. Die Satzung 
wird aufgestellt. Die Prüfung hat stattgefunden. 
 
Zu 3.  
Die Stadt Dassow hält an der Aufstellung einer Ergänzungssatzung fest. Aus Sicht der 
Stadt Dassow werden nur solche Festsetzungen getroffen, wie sie für die städtebauliche 
Ordnung und Entwicklung des Gebietes notwendig sind. Es besteht Zurückhaltung bei 
den Vorgaben. Die überbauten Flächen für die Hauptnutzung werden geregelt, um hier die 
vorhandene Ortstypik zu unterstreichen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 4 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 4. 
Die aktuellen Grundstücksgrenzen werden dargestellt. Zwischenzeitlich wurde die 
Flurstücksteilung veranlasst und durchgeführt. 
 
 
zu 5. 
Die Stadt Dassow hat die Festsetzungen überprüft. Zur Rechtseindeutigkeit sollen die 
Festsetzungen 1, 2 und 5 beibehalten werden; an der Festsetzung Nr. 8 (Regelung der 
Zufahrten) wird nicht weiter festgehalten. Auf die Regelung der Grundstückszufahrten 
wird künftig verzichtet. Mit der Trauf- und Giebelständigkeit soll gesichert werden, dass 
keine Gebäude schräg errichtet werden. Mit der Festsetzung der Höhe soll ein Ausufern 
verhindert werden und der Höhenbezug ist aus Sicht der Stadt zwingend erforderlich.  
 
zu 6. 
Die Hinweise werden beachtet.  
 
zu 7. 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden abschließend geregelt. 
 
zu 8. 
Es wird im Plangebiet nur harte Bedachung zugelassen. Es erfolgt im Plangebiet keine 
Festsetzung der Zulässigkeit von Reet. Zudem ist nur ein Löschwasserbedarf von 
mind. 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden absicherbar. 
 
 
 
 
B 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Trinkwasserschutzzonen nicht berührt sind. 
 
zu 3. 
Der ZVG ist für die Ver-und Entsorgung verantwortlich. Die Anschlüsse sind zu regeln. 
 
zu 4. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und entsprechen dem Sachverhalt. 
 
 
 

 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 5 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
zu 5. 
Die Anforderungen der Abwasserbeseitigung sind zu erfüllen. 
 
 
zu 6. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und entsprechen dem Gesetzestext. 
 
 
zu 7. 
Die Anforderungen sind zu beachten. 
 
 
zu 8. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 9. 
Die Anforderungen an den Gewässerschutz sind zu beachten. Entsprechend vorsorglich 
ist bei Baumaßnahmen umzugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 10. 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 6 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
C 
zu 1. 
Die Belange werden im Rahmen der Abwägung behandelt und entsprechend dem 
jeweiligen Sachpunkt bewertet. 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden vor Satzungsbeschluss abschließend 
geregelt und vor Bekanntmachung entsprechend abgesichert. 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die Anforderungen sind bekannt und werden entsprechend beachtet. 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden gesichert. 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 7 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6. 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
zu 1. 
Die Ausführungen des Gesetzes sind zu beachten. 
 
zu 2. 
Die Grundstücke werden straßenbegleitend bebaut. Somit ist die Erreichbarkeit gesichert. 
 
zu 3. 
Die Grundstücke liegen unmittelbar an der Straße. Eine Überbauung im hinteren Teil ist 
nicht vorgesehen. Somit sind Wendeanlagen nicht notwendig. 
 
zu 4. 
Die Löschwasserversorgung (Grundschutz) wird durch die Stadt Dassow in einer Menge 
von mind. 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden für das Plangebiet gesichert. An der 
Festsetzung der Zulässigkeit von Reetdächern und Fachwerkwänden hält die Stadt 
Dassow nicht länger fest, so dass die Anforderungen an die Umfassung der Gebäude im 
Hinblick auf den Löschwasserbedarf mit den Festsetzungen im Einklang stehen. 
Für den Objektschutz ist der jeweilige Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte 
zuständig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 8 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
zu 5. 
Die Grundversorgung der Löschwasserbereitstellung wird sichergestellt. 
 
 
 
zu 6. 
Die Anforderungen an den Objektschutz sind im Baugenehmigungsverfahren zu beachten. 
Die Gemeinde kümmert sich entsprechend um den Grundschutz. 
 
 
 
zu 7. 
Der Grundbedarf an Löschwasser wird abgesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 8. 
Es handelt sich nicht um einen Bebauungsplan. Die Stellungnahme wird gewertet und 
behandelt. Der Löschwasserbedarf für die Grundversorgung wird sichergestellt. 
 
 
 
 
E 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange nicht berührt sind. 

 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 9 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
F 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken vorgetragen werden. 
 
zu 2. 
Die Gemeinde refinanziert die Ausgaben. 
 
zu 3. 
Die Gemeinde refinanziert die Ausgaben und überträgt die auf die Bevorteilten. 
 
 
 
G 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise und Ergänzungen bestehen. 
 
H 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
I 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Fachdienstes keine Bedenken bestehen. 
 
K 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes keine 
Bedenken bestehen. 
 
L 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 10 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet diverse Aufnahme- und 
Sicherungspunkte des Lagenetzes befinden. 
Eine Beeinträchtigung dieser Punkte ist auszuschließen. 
 
zu 2. 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 11 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
Zum Auszug aus dem Liegenschaftskataster:  
zwischenzeitlich wurde die Flurstücksteilung durchgeführt und mit dem aktuellen Stand 
in der Bearbeitung der Satzung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 12 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die allgemeine Ausführung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Ausführungen sind zu beachten. 
 
zu 3. 
Die Ausführungen sind zu beachten. 
 
zu 4. 
Trassen des ZVG sind – bis auf die Trinkwasserversorgung - von den Privatgrundstücken 
nicht berührt. Diese Trinkwasserleitung wird in den öffentlichen Raum umverlegt; eine 
entsprechende Beschriftung erfolgt in der Planzeichnung. Die Anforderungen sind im 
Rahmen der weiterführenden Planung und Durchführung von Baumaßnahmen zu 
beachten. 
 
zu 5. 
Die Anforderungen der Satzung sind zu beachten. 
 
zu 6. 
Die Stadt Dassow geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass eine hydraulische 
Netzberechnung für diese Grundstücke nicht notwendig ist. Der Löschwasserbedarf ist 
entsprechend abzusichern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 13 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
zu 7. 
Die Löschwasserbereitstellung wird mit mind. 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden von 
der Stadt Dassow gesichert (Grundschutz). Dazu wird im Bereich der Satzung ein 
zusätzlicher Hydrant errichet. Die Hartbedachung ist entsprechend abzusichern. Die 
Festsetzung von Reetdächer sowie Fachwerkaußenwänden wird nicht weiter verfolgt, so 
dass die Festsetzungen zur Umfassung der Gebäude mit der zur Verfügung stehenden 
Löschwassermenge im Einklang stehen. Die Kosten für den Hydranten/ 
Löschwasserversorgung sind im 1. Nachtrag im städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt 
und Kostenträger geregelt. Dem ZVG entstehen durch die Umsetzung keine Kosten. 
Weiterführend ist eine Regelung im Erschließungsvertrag zwischen der LGE und dem 
ZVG im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 17 Rosenhagen getroffen.  
 
 
zu 8. 
Die Entsorgungsmöglichkeit wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
zu 9. 
Die Niederschlagswasserentsorgung wird somit aufrechterhalten wie beabsichtigt. 
 
 
 
 
 
zu  10. 
Sofern sich Bedarf ergibt, wird eine Beteiligung im Rahmen der jeweiligen Verfahren 
vorgenommen. 
 
 
 
 
zu 11. 
Die Bestandspläne werden den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 14 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 15 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung  fir  den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich,  fir  den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

- 
Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der 
Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

Lfd. Nr. - .. - . - Aufforderung Posteingang Schreiben vom 1 2 3 
1 20.01.2020 20.01.2020 20.01.2020 x 
2 20.01.2020 21.01.2020 21.01_2020 x 
3 20.01.2020 22.01.2020 22.01.2020 x 
4 20.01.2020 20.01.2020 20.01.2020 x 
5 20.01.2020 20.01.2020 20.01.2020 x 

1 Abwägungsrelevante Stellungnahmen 
2 Stellungnahmen mit Hinweisen 
3 Stellungnahmen ohne Anregungen 

1 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
Planungsbüro Mahnel (K.Hoot) 

zu 1. 
Es wird das Einverständnis zur Satzungsänderung im Rahmen der Betroffenenbeteiligung 
zur Kenntnis genommen. Änderungen und Anforderungen ergeben sich nicht.  

Zur Kenntnis zu nehmen. 

Von: Gem  Kortas-Holzerland <g.kortas-holzerland@schoenberger-land.de> 
Gesendet: Dienstag. 21. Januar 2020 1250 
An: Planungsbüro Mahnel; Planungsbüro Mahnel {K.1-loot)  
Betreff: Fw: Aw: Betroffenenbeteiligung Satzung Rosenhagen 

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung 
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet  

MCC  
Kor  Oa  e -1101,,,,  eland  

(--) 

ii  t 

Vo 

An  

Sehr 

Ich 

Mit 

Diese 
Am 

Orlulnal 

Aw: 

Message  processed by  dovIstslo 

lIIflflg Satzung Rosenhagen 20. ;Mbar 2020, 2:15 Uhr  

ties,'  Konte-tiolzelang 

geehrte Frau  Knees  11olzerland, 

bin mit der Änderung der Satzungsänderung einverstanden. 

Freundlich= Grüssen 

Nachricht wurde von meincm  Android  Mobiltelefon mi gescndct. 
20.01.20,13:15 schrieb Gerte Kortas-Holzerland <g.kortas- ..4., un sehoenbcrger-land.de>: 

I. • 

AMT SCHONBERGER LAND 

Der Amtsvorsteher 
H Sehr geehrter url= Büroangclell: Arn  Mandl!),  23923 Schönbeig 

Awenorft encilt: Fran  Korlos•Holzorlood 
in der Anlage nun noch einmal offiziell das Anschreiben und die Durchwahl: 03E182813304410 

EA1011:  CAO7ta5tAledOnaagreggSgt.g=.:  Fienzeichnung Salzungsunterlagen und Texttell B. 
Ich möchte Sie bitten, kurzfristig (per  Mall)  zu Antworten, je früher Daturn: Montag, 20.01.2020 

desto besser, bitte auch, wenn Sie keine Anregungen, Bedenken 
gegen die Änderungen vorbringen wollen, damit ich welß, es St angekommen. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
MR freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
C-esa Kortas-liolzerland 
P.IIIII3Cillift.  MI  Markt 15, 23523 Schenbrn, Tebsfon, 03002$0130-21Zentrase), fax:0.38028/350.175, Intwo41: 00.0,44/4ocnbage,:ani.ce 
Sprzchzehen: Alonageonneeao 09.00-12.00 Uhr, Olen:nap Donnnone0 14.00.18 CO Uhr, Fretag-peschtssen, sonst  nosh  Vannobarung 
Borolwcrlindung en: Spark:use Mecklenburpgwlwest BLZ 140 510 CO, Kw.Nr.: 1 000 055 155 

DeUtithe KM  «bank  Schwegn, BLZ 120  AV  CO. KtoAls • 100511 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung  far  den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich,  fur  den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
' tionadMeehm ies MM. Mai. r`o r1/44.4 r. 3« naolue A 3'  Dim.'  BekAneweder Um': Gr... Geort  Zama,  looadnulaeh, Liidoesdert Margeceole 
1 SCS3**11 

I 

To: mahnelepbm-malinel . de 
k .1leoLlti.ü...- medlrac). . de 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

..1  
'1 

zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Einverständnis zu den Änderungen der Satzung 
besteht. Anforderungen an eine Bearbeitung ergeben sich nicht. 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

Original Message proconsed  by  davId01 

AVJ: cbnzungcoung Rogenhogen 21. Januar 2020, 1110 Uhr 

Von 

An o.ke4ioIdrteu1erIarxt.de• 

Sehr geehrte Frau Kortas-liolzeriand, 
wir sind mit den Änderungen einverstanden. 
Mit fre.iindllrhen Grnftfm  

il l  

LIFE  IS  FOR  81.1ARING.  

You can and  th 

Auf deutsch. 

4 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

Ge 

A 

Von: 

Betre 

Gesa Kortas-Holzerland <g.kortas-holzeriand@schoenbereer-land.de> 

ti: beiroitenenbetelltgurlg Erganzung5sarzunß Rosenhapen 

•• 

AMT SCHONBERGER LAND 

Der Amtsvorsteher 

nt.hne, AM  Mork  IS, 23923 Schbnberg 
Attekuntl erteilt: Frau Kgrtas-1-101,zeland 
Ourchc03ht: 0380281330.1410 
04311; ttl_erta5-heiCerld_Le$sh2gaD9rserdp  

Dolton: Montag, 20.01.2020 

Sehr geehrte  

in der Anlage unser Anschreiben zur Betroffenenbeteillgung bezüglich der angesprochenen Änderungen und de 

Satzungsunterlagen Planzeichnung und Textteil B. 

Ich möchte Sie bitten, kurzfristig schdftlich (vorab per Mail) zu Antworten, je früher desto besser, bitte auch, wenn Sie 

keine Anregungen, Bedenken gegen die Änderungen vorbringen wollen, damit ich weiß, es ist angekommen. 

Es wird sonst nicht möglich sein, den Abwägungs- und Satzungsbeschluss am 28.01.2020 zu fassen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen  genie  zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Gesa Kortas-Holzeriand 

ve.ton.chrin:  Ant  lAtett 16. 23923 Sc116.6e.y. Telcion: 03082.0030-G (Ze,uo2e). rax: 03e02W030-175. Internet: ,,,,y,,,,,,,,,,,,,..,..um 
Sprechielten: Montageennerrlaq 0900.12.03 UV, Delsta9•Demerr.tag 14.00-1020  'Jr. Freneg-oeschessen. West narh theeLernog 
B.InkVerbind.B«,  SNI,,,...1.1001‘140b0r9.14 ord...1, BLZ *0951000, Moll r.:1 005 OH 196 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme  von/vorn  Behandlung  der  Stellungnahmen  Entscheidung/Beschluss 

To: 

Denna8188 KreddbanD Setworm, 51.2 120 300 DO, Kt-N,, 100 578 
6e008108 es A0008 SchOnbercor lond• Gt,oben, Limn earnx, I ockveliCh. 1.00,880,1, Monz•ndoll, rieneil, Pam/ uen, 008tAteecrl.501,80304, Stoat 700000. 
Sentebvil 

mahneleopbm-mahnel.de 
k.hootebm-mahnel.do  
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

AMT SCI-11ÖNBERGER LAND 
Der Amtsvorsteher  

&whew»).  Land 4 postfaehltel_tiage  SchenDoroi B07000005Kft, DaUCrAnif Slraße 4, 23023 Schileerg 
Auku  nil  t  dent Frau K01106•NONnrland 
DU rthwall: 0365280304410  

HAM g.k0,138.5012.18523exclmenterger- 
011040 

2  IA, umolchan: 131.27.17.99.0002 
Dalum: 20.01.2020 

/  

id,  4.2  iv)  ...... f üt....-, ifi-ble-u"71--‘ ted-,• titilE-«"‘4,-, 
vricc..,1-f(76,  t. IC ‘'?•‘,,,-,7  el.  t›,-)  --) Fv. KA s  -ilia(  2c-,c".-q 

4..1  
vi.  G---,,--, —i 

Satzung der Stadt Dassow Ober die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage 
Rosenhagen, sildwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich der Straße des Friedens 
nach 5 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
Hier Betroffenenbeteillgung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen wurden im Zuge der Aufstellung der o.g. 
Ergänzungssatzung Änderungen von Festsetzungen beraten, die insbesondere das Baufeld und die 
Standorte von Nebengebäuden und Garagen betreffen. 

Dies sind im Einzelnen: 
• Aufgrund Flächenerwerb eines straßenparallelen Grundstücks mit einer Breite von 2 an als 

Verkehrsfläche an der Straße des Friedens durch die Stadt Dassow verschieben sich die 
Oberbaubaren Grundstücksflächen um diese 2 m nach Westen. Der bisherige Abstand von 8 
m von der Straßenverkehrsfläche wird somit auch von der neuen Straßenverkehrsfläche 
gewahrt. Die genaue Darstellung und Bemaßung entnehmen Sie den Darstellungen der in der 
Anlage beigefügten Planzeichnung. 

• Im Textteil 13, § 3 Planungsrechtliche Festsetzungen. Absatz 4 wird Satz 2 ergänzt: 
Nebengebäude und Garagen dürfen zwischen der Straßenverkehrstläche und der 
straßenseitigen Baugrenze nicht errichtet werden. Der überarbeitete Textteil B ist diesem 
Schreiben ebenso als Anlage beigefügt. 

Der Bauausschuss hat den geänderten Zielsetzungen zugestimmt. Eine Beschlussfassung in der 
Stadtvertretung Dassow Ist für den 28.01.2020 vorgesehen. 

Im Zuge einer Betroffenenbotelligung wird lhnen nun hiermit die Gelegenheit gegeben, sich zu den 
Anregungen und zu den veränderten Planungszielen zu äußern. In der Anlage sind die 
Planzeichnung und die textlichen Festsetzungen mit den neuen Zielsetzungen beigefügt. 

Wir bitten Sie,  etch  mit Anregungen und Stellungnahmen Innerhalb von 1 Woche, spätestens bis zum 
27.01.2020 (vorab per  Mall)  zu äußern. Sollten  Ste  sich bis dahin nicht geäußert haben, gehen wir 
von Ihrer Zustimmung aus. Sollten  Ste  Anregungen vortragen, werden dies() Im Rahmen der 
Abwägung behandelt. Es wird darauf hingewiesen, dass  sit!,  die Stellungnahme nur auf die 
geänderten Teile beziehen soll. . 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die o.g. 
Satzung unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Daasow deren Inhalt nicht kannte und Mehl hätte 
kennen müssen und deren Inhalt  fur  die Rechtmäßigkeit der Satzung nicht von Bedeutung ist, 
Poslansclullt  MIA=  ¶5,23923 Soldrberp, TtellIcn: 03118231310.0 (28055191, Fax: 0338231033-175, Intemcl: wmccchoenberoarAmeda  
spacing ;ten:  tcon183-110r.nera100 0.3.00.12.5OUIr, Ca n110000scors10914.00-111.00 UN, FrePan poschlouen, mu; oxen Vero(  nbaruno 
GencIndon  dot Arnie.  60501117e99er Land:  Caber,  31ern0.1lientke, LOdens551,115n7e,dorl,Koduchnlalort, DemN100.313C11)887.9, Slodl scht.,hen) 

01111111pH0 Am 6th6nherper Land 05402/20000303315 
Dankverb.:  Spartan@  Mickl mburg-Nordwatt [ILI 140 51060 Kto.Nr.: 5 GO  Cali  198 55111151I0: N5LA6E2117419 IDAN:  OW  1400 1600 1000 0381 18 

DKB Schworin B1.2120 300 CO 100.17r.: 100 3711 0x.4711900:BY505E11110111 MAN: DUO 1101 0000 0000 1000 70 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

(221 — 
Original  Mesas&  procaainni  by  davide 

Re: (E E • e-2: [EXTERNI-Betsoftenenbefeingung_Ergänzungssatzung Rosenhogen 22. Jorua: 2020, 21:10 Uhr 

Von 

An -e - .. eml 
ZU 1. 

Sehr geehrte Frau Kortas-Holzerlancl, Es wird zur Kenntnis genommen, dass Einverständnis zu den Änderungen besteht und 
keine Einwände bestehen. Somit kann das Betroffenenverfahren mit dem Einverständnis 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bin mit den Änderungen einverstanden und habe keine Einwände. Vielen Dank %r die Einbeziehung in  
das Beteiligungsverfahren. Ich sende Ihnen mein EinversländniS dann auch nochmal per Post zu. 

iiiiiien Grüßen 

el  beendet werden. 

Am 22.01.2020 um 09:12 schrieb Gesa Kortas-Holzerland <g.kortas- 
holzerland@schoenherger-land.de>: 

Sehr gcchrter  «lb  

das  it  richtig, die Zufahrt gilt ja bereits immer auch  ale  
Stellplatzflächo. 

Ein  Carport  tat ein Nebengebäude. Garagen sind für gewöhnlirb nicht  often  
wie  Carports  und bestehen meist auch aus Fertigteilen oder Massivbsuweise, 
wie  Carports  eher nicht. 
Es sind allerdings beide Arten von Gebäuden in der Festsetzung enthalten. 

rann ich noch mit einer abschließenden Antwort rechnen? Auf einem 
gesonderten Blatt im Anhang? 

Von allen anderen habe ich schon die Antworten. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich,  fur  den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
Hit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Kortas-tiolzerland 

ich 

als 

Guten 

einverstanden. 

Abstellplätze 

Vielen 

IM 

Von: 
Gesendet: 

Betreff: 
Wichtigkeit: 

Original Masaago  groomed by  slavide 

Awluirenenbetalligung_Frgänzungssatzung Flosenhagen 22.  :awe  2020. 0553 Uhr 
Von  
An Gem  KmtasHeunrt'ad  
Cc  

Morgen Frau Kortas-Holzerland, 

habe mir die Änderungen angesehen und bin mit der Verschiebung des Baufensters 
Zu der zweiten Änderung habe ich die Frage, ob ein  Carport  als Nebengebäude oder 

Garage gilt? Ich gehe davon aus, dass zwischen Verkehrsfläche und Baufenster mindestens 
(dann ohne  Carport)  angelegt werden dürfen. Ist das richtig? 

Dank für Ihre Antwort 

Gesa Kortas-Holzerland [maittcrg.kortas-holzerland@schoenberger-land.de) 
Montag, 20. Januar 2020 13:36 

(EXTERN-Betroffenenbetelligung_Ergänzungssatzung Rosenhagen 
Hoch 

AMT SCHÖNBERGER  LAN  

Der Amtsvorsteher 

Büroanschrito Am Marki 15, 23923 Schd 
AusKunft unbUt Frau Kortas-Holzarland 
DulthwaI0: 038828/330-1410 
E4.1401: Cl.kortd,-hCgteddrAasdio  

°Mon. Montag. 20.01.2020 

Sehr geehrtelin 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

In der Anlage unser Anschreiben zur Betroffenenbeteiligung bezüglich der angesprochenen Ändeningen und dii 

Satzungsunterlagen Planzeichnung und Textteil B. 

Ich möchte Sie bitten, kurzfristig schriftlich (vorab per Mail) zu Antworten, je früher desto besser, bitte auch, a 

keine Anregungen, Bedenken gegen die Änderungen vorbringen wollen, damit Ich weiß, es Ist angekommen. 

Es wird sonst nicht möglich sein, den Abwägungs- und Satzungsbeschluss am 28.01.2020 zu fressen. 

PS: Sie sind derzeit zwar noch nicht wirklich Eigentümer, Ich nehme Se aber trotzdem, aufgrund der Überschn 

In die Liste und bitte daher, sich zu äußern. 

Für Rückfragen stehe Ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Gesa Kortas-Hoizerland 

Postsuschrlt: An, //LIM 19, 23023 SekOnbarg, Told.:  038821/330-0 {Zentrale). Fax: 038525340-175. Inter net  weetzesepeileeujjje  
Spree...!  Manta5eonnetut.O.00-12.00 UN, OkneuerDonnersIse 14.00.18 00 UN, Frefteg-gescesten. coret null VelednheTung 
Berettretbindungen. Spetkes. Mocklenbusenord.sl, BLZ 141 510 00, Ktu.Nr.: 1 000031 106 

Deutsche Kredltbenk Schwerin. BLZ 120 300 00, Kto-Nr.: 100 5.78  
CI  erneNden  do.  Amt. Sch8nherger Land: Gdeatn GrollSiell12. Lockeisch, ltiderstbri. Mernandod,  Mended,  Parenhusen, RoG00005:04, Seenueort.S  
Beene ere  

CToe 41.11111111.1.1 

unalinelebm-mahnel  ‚dc  
In. houtuspbm-mallnel . de 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

othaw.thi.65.9. nncessed  by  davidt 

Ans ic 2020, 09:14 Uhr 

V. 

An ,r-f.w.es• ,.,... ., 

sehr geehrte Frau Kortas-Holzerland, 

Anbei das Antwortschreiben. 

dilichen Grüßen 

1 
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..• • • 
Amt Schöneberger Land , 

Amfsvorste her ' 
Frau GeSa Kdrtas-Hoizedand . 

Markt .15 . . 

23e3 Schäriberg 

22: Januar 20120 

Bo!rbffenenbetelliglIng 

'sehr geehrte Frau Kortas-Holzeriand 

. . . 
i • hlermit stimmen wir den Anderungen zuf Ergärdungssatzung —.Abstand von sechs 'Met= zwischen 

verkehrsflache und Baufens  ter  sowie keine Bebauung der Flache zwischen Verkehrsfläche•und ., 
.. • Bau fenster mit flebengebäuden und Garagen -. zu Ich habe 'keine Einwände zurAnderung des ' 

Satzungsentwurfes Haben Sie vielen Dank für die .Einbeziehung In das Beteiligungsverfahren. . . , . . . 

MR f-reLindlichen Grüßen 

Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom  Behandlung der Stellungnahmen  Entscheidung/Beschluss 

zu 2. 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
keine Einwände vorgetragen werden. Das Verfahren zur Betroffenenbeteiligung kann 
entsprechend beendet werden. 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung  fur  den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich,  fir  den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
'0_f) 

Planungsbüro Marine! (K.Hoot) 

Ilf 

Der 

Mit  

Von: 

A  

Be  

Von: 

Gesendet: 
An: 

Betreff: 
Anlagen: 

Kennzeichnung: 
Kennzeichnungsstatus: 

zortas 

Gesa Kortas-Holzerland <gkortas-holzerland@schoenberger•land.de› 
Dienstag, 21.Januar 2020 12:49 

Planungsbüro Mahnel; Planungsbüro Mahnel (K.I  loon  
Fw: Re: Betroffenenbeteiligung Ergänzungssatzung Rosenhagen 
2020-01-20_unsere-Stellungnahme_unterschrieben.pdf 

Zur Nachverfolgung 

Gekennzeichnet 

G 
-R01zer1and 

Sehr 

anbei 

Gesendet: 

Original Mässago procassed  by  david® 

AW: getroffonenbetelli ng Ergänzungssatzung Rosenhagen 20. Januär 2020, 19:40 UN 

Vo 

An . 14U • 

geehrte Frau Kortas-Holzerland, 

erhalten Sie unsere Stellungnahme, bzw. Anregungen vorab per E-Mail. 

Brief (gleichen Inhalts) ist auch schon frankiert und geht morgen Vormittag per Post an Sie raus. 

lb  Grüßen, 

Gesa Kortas-I lolzerland <g.korlas-holzerland@schoenberger-land.de> 
Montag, 20. Januar 2020 13:22 

0 Ergänzungssatzung Rosenhagen 

AMT SCHONBERGER LAND 

Der Amtsvorsteher 

[Piro/m.11de: AM Markt IS. 23923 Scharterg 
AuHurit  mat: Frau kOrlaa-r101.allana 
Ourcl.abl, 338528030.1410 
E4411: a.karta.holzer,andeesertoceeraer.,. 

Down: *Wag, 20.012020 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich,  fur  den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vorn Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

Sehr geehitglinesehr geehrte  

in der Anlage nun noch einmal offiziell das Anschreiben und die überarbeiteten Satzungsunterlagen ..lanzelchnung und 

Textteil B. 
Ich möchte Sie bitten, kurzfristig schriftlich (vorab per Mail) zu antworten, je früher desto besser, bitte auch, wenn  Sic  
keine Anregungen, Bedenken gegen die Änderungen vorbringen wollen, damit ich weiß, es Ist angekommen. 

Wenn Sie beide Eigentümer  skid,  NM auch irn Namen beider antworten. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Gesa Kortas-Holzerland 

Post...0MM Arn LWAI 15, 23053 Schenber0, Utah= 030020/3.50-0 (Zsmele), Pest 0530201130.175, Internet: yeAuctottremscatatee 
0 ptechailtem Ltenleg-Dcteneebg 00 C042.00  Lev,  Dionstihrtkomontop 14.0010.005v. reAlen pescrdosser., west each  Verehteueup 
Benkvereindesnoen: spertisne Mecelenburg•Nontroest. OLE 140 510  on, Kte.th.: 1 OCO 03111i 

Deutsche Itredltbenk SChWIIIIII, BLZ 120 355 00, Kto-Nr.: 100  Pt  
0  mated  en des Anne.  Steenberg?... Lend: Getter,. Gm,. Skeet,  t ockettch, 1.00cm5a0, Monsuotle Mendo.4,  Ps wham  RoduOselo5. Seetcloti. &et  Daman  
Schenterp 

To, mahnelebm-mahnel.de  
k.hootapbm-mahnul.de  

2 

14 

Seite 32 von 76



Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss e 
Km 

An 

Amt Schönberger Land 

Frau Kortas-Holzedand 

Postfach 1152 

23923 Schönberg 

»20.01.2020 

Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage 
Rosenhagen, sildwestlicher Ortsbereich, (Orden Bereich westlich der Straße des Friedens 
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 

Hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

Sehr geehrte Frau Kortas-Holzeriand, zu 0. 
Die Stadt Dassow setzt sich mit den Hinweisen entsprechend auseinander und führt im -  

in obiger Angelegenheit nehmen wir wie folgt Stellung und bitten, nach Möglichkeit, um 
Berücksichtigung unserer Anregungen. 

1. Aufgrund Flächenerwerb eines straßenparallelen Grundstücks mit einer Breite von 2 m als 

75  

Nachfolgenden eine Bewertung der vorgetragenen Anregungen durch. Siehe 
nachfolgende Behandlung. 

zu 1. 

Verkehrsfläche an der Straße des Friedens durch die Stadt Dassow sollen sich sich die 
überbaubaren Grundstücksflächen um dieSe 2 m nach Westen verschieben. Es soll der bisherige 

Die Stadt Dassow hat sich mit der Anregung beschäftigt. Zusammengefasst bedeutet dies, 
dass eine Verschiebung nicht um 2 m, sondern nur um 1 m erfolgen sollte. Unter 

Nicht zu berücksichtigen. 

Abstand von 6 m von der Straßenverkehrsfläche somit auch von der neuen Straßenverkehrsfläche 
gewahrt werden. 

Gleichzeitig wurden In den bisher hierzu verfassten Begründungen darauf verwiesen, dass die 

Berücksichtigung des Grundzuges der Planung, die Gebäude in einem Abstand von 6 m 
zur Straßenverkehrsfläche zu errichten, wird der Anregung nicht gefolgt. Eine 

Festlegungen .,unter BerLicicsichtIgung des vorhandenen Bestands" erfolgen. 

Wir geben daher zu bedenken, dass die Wohngebäude der Nachbargrundstücke (Straße des 

I städtebauliche Verträglichkeit mit der vorhandenen Bebauung, die sich nördlich 
anschließt, wird weiterhin gesehen. Insofern verbleibt es bei den Zielsetzungen wie im 

Friedens 1 und Straße des Friedens 2) in einer Baulinie errichtet wurden, die  urn  2 m  welter  Rahmen der Betroffenenbeteiligung zur Abstimmung vorgelegt. 
Richtung Osten verläuft als es nun für die betroffenen Grundstücke vorgesehen werden  soil.  

Insofern schlagen wir vor, die überbaubaren Grundstücksflächen nur um 1 m nach Westen zu 
verschieben. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

2. Im Textteil B, § 3 Planungsrechtliche Festsetzungen, Absatz 1 wird Satz 2 soll ergänzt werden, 
dass Nebengebäude und Garagen zwischen der Straßenverkehrsfläche und der straßenseitigen L 

zu 2. 
In der Ortslage ist im Wesentlichen geprägt, dass vor die Hauptgebäude keine Nicht zu berücksichtigen. 

Baugrenze nicht errichtet werden dürfen. 

Da es sich um eine Fläche von 6 m (oder 5 ru) x Grundstücksbrelte (z.B. 22 m) handelt, also um 
mehr als 100 r02, sehen wir die vorgesehene Einschränkung als sehr umfangreich an. 

Nebengebäude treten. Die Stadt Dassow hält deshalb zur Klarstellung an der 
überarbeiteten Festsetzung auch im Ergebnis der Betroffenenbeteiligung fest, 
Nebengebäude und Garagen zwischen Straßenverkehrsfläche und straßenseitiger 

Wir schlagen vor, die Einschränkung so zu ändern, dass kleine Nebengebäude aus 
verfahrensfreien Bauvorhaben nicht erfasst werden (eingeschossige Gebäude mit einer 

Baugrenze nicht zu zulassen. 

Brutto-Grundfläche bis zu 10 m2). Z.B. 

(A) Darüber hinaus sind Nebengebäude auch außerhalb der für 
Hauptgebäude vorgesehenen Flächen zulässig. Zwischen der 
Straßenverkehrsfläche und der straßenseitigen Baugrenze dürfen Garagen 
nicht errichtet werden, eingeschossige Gebäude mit einer Brutto-Grundfläche 
bis zu 10 m sind dort zulässig. 

Mit freundlichen Grüßen, 

gla ar 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich - 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme vonhom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
Planungsbüro Mahnel (K.Hoot) 

Von; Gesa Kortas-Holzerland <g.kortas-holzerland@schoenberger-landole> 
Gesendet: Dienstag, 21. Januar 2020 12:50 
An: Planungsbüro Mahnek Planungsbüro Mahnet (K.Hoot) 
Betreff: Fw: Re: Betroftenenbeteiligung Ergänzungssatzung Rosmhagen 

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung 
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet 

MEG 

Kor  tan  -tiolzerland 

Original Message pr000sood  by  davId0 

AW: Intuit!  Ergänzungssatzuno Rosenlegen 20.  Jame  2020, 16:47 Uhr 
0 

Vo 

An g92Lertas•Folzer6tn(1  

ccalllin 

Sehr geehrte Frau Kortas-Holzerland, 

Die  Mall  ist selbstderständlich angekommen und wir sind mit den Änderungen/ Ergänzungen  elm  rstanden. 
4  .. 

ZU 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Änderungen und Ergänzungen bestehen. Zur Kenntnis zu nehmen. 

Mit fraundllchem Gruß 

111111.  

II  

Handelsregister: • 
Geschäftsführer 

DIOS* Nachricht ist  yen  raulich. Solken  Sic  nicht rkr  Yore.  sehene Ernpfänger sein,  no  bitten wir Ire höflIch,  dirt  unyert  belch  denn Abstricler mitzteteilen und de 
Nachricht  or, Kitchen.  Sc  hi  unnillssIg, die Nachricht unbefugt wenendelten  alum  kdpieren.  Oa win  nicht die Echtticiit oder Vo!Istärdigkeit der in dieser 
Nachricht enthaltenen intormationen garantieren oder cusichern tannen, sind die uarsiehenden Auslöhrungen rechtlich nicht bindend.  Line  tialtung hierhin 
wird ausgeschloSsen.  

This  rnessar  Is  zonfizieetial.  If you are  not  the intended  recipkml, se  kindle ask you  to  Inform the sender and delete the  Infomanon.  Any unauthorised 
dissemination or copying hereof It prohibited.  As  we cannot guarantee or assure the genuineness or completeness  of  the  Informallentiontaingrf in  this message, 
the statements set forth shown are  not lega!ee  binding. Accordingly we cannot accept liability therefore.  

Von: Gesa Kortas-Holzerland [mallto. pland.del 

A
2. .  iii  0 0  2020 13:30 
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Anlage 1 zum Beschluss 2020- - Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für den einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich westlich - 
der Straße des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB; hier: Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
Betreff: 
Wichtigkeit: 

Betroffenenbetelligung Ergänzungssat2ung Rosenhagen 
Hoch 

.• 

AMT SCHONBERGER LAND 

Der Amtsvorsteher 

fliircianwehali: Am  &Mat  15. 23023 Schanberg 
Auskunfl man Frau Korlas-Itottertand 
Dur0030051: 0388281330-1410 
EAlailt 0.1uxia.a.bnIzerlandOschoenteroter•If 

Datum. Mortal  20.01.2020 

Sehr geehrtea.II. 

In der Anlage unser Anschreiben zur Betroffenenbeteiligung bezüglich der angesprochenen Änderungen und die 

Satzungsunterlagen Planzeichnung und Textteil B. 

Ich möchte Sie bitten, kurzfristig schriftlich (vorab per  Mall)  zu Antworten. je früher desto besser, bitte auch, wenn Sie 

keine Anregungen, Bedenken gegen die Änderungen vorbringen wollen,  &unit  ich weiß, es Ist angekommen. 

Es wird sonst nicht möglich sein, den Abwägungs- und Satzungsbeschlussam 28.01.2020 zu fassen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Gesa Kortas-Holzerland 

Postrinschrtit  Nn  1.10101 15, 23923 5chouturg, Weldon:  031551210.312001000). Fes: 033/M330475, Internal:  e0s3403elj=5a5e 
Spre0h00llemlAmM100cmher01e0 09.00.12.001101, Gileutag•0000meata0 14.00.15.001.0a, Franaa-gagovalsan, song  001000,0n101509 
BeraverbInduneeni Spekasse Bechienbuisaleadverst BLZ100 310 00. Km», 1 000 031 116 

Deulsche Kredibiek Schwerin, BLZ 120 300 00, 010.0r.: 100 518 

Gemeinden des Arrilea Sehenbarger Land: Gibbon.  Ge30lCn,a 1010m03n. LOclui mat  Meriandoil. likerwicil, P.01 510003. Rialuche0ol.500,0009.5102Dasicw. 
5051010310 
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ERGÄNZUNGSSATZUNG
DER STADT DASSOW

M  1 : 7.500

FÜR EINEN TEILBEREICH
DER ORTSLAGE ROSENHAGEN

(SÜDWESTLICHER ORTSEINGANG)
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB

BESCHLUSSVORLAGE
SATZUNG 
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Rosenhagen

Straße des Friedens
2

3a

3

17

15
164

19
1

Strandstraße

M 1 : 1.000

  LAGE AUF DEM LUFTBILD  

 ERGÄNZUNGSSATZUNG DER STADT DASSOW
 FÜR EINEN TEILBEREICH DER ORTSLAGE ROSENHAGEN, 
 SÜDWESTLICHER ORTSBEREICH
 gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 

BESCHLUSSVORLAGE
SATZUNG 
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 ERGÄNZUNGSSATZUNG DER STADT DASSOW
 FÜR EINEN TEILBEREICH DER ORTSLAGE ROSENHAGEN, 
 SÜDWESTLICHER ORTSBEREICH
 gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 

BESCHLUSSVORLAGE
SATZUNG 
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50
1

Darstellungen ohne Normcharakter

Festsetzungen

1
1

Nachrichtliche Übernahme
Hydrant 816

A

Vermutliche Lage der Hydranten mit lfd. Nr. des Zweckverbandes
Grevesmühlen;  -außerhalb des Plangebietes-

Vermutliche Lage der Aufnahme- und Sicherungspunkte
des Lagenetzes gemäß Festpunktbild des Landkreises Nord-
westmecklenburg;  -außerhalb des Plangebietes-

Lage- und Höhenfestpunkt  der amtlichen geodätischen Grundlagenetze 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern ;  -außerhalb des Plangebietes-

15

Grenze des Geltungsbereiches der Ergänzungssatzung 
der Stadt Dassow für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen

Umgrenzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen

Straßenverkehrsfläche

vermutlicher Verlauf von Leitungen
- unterirdisch (TW-Trinkwasser, SW-Schmutzwasser,  RW-Regenwasser, 
  DL-Druckleitung)

vorhandene Grundstücksgrenze mit 
Flurstücksnummern

Bemaßung in Metern

Kennzeichnung/Umgrenzung von Flächen im Zusammenhang mit 
der Regelung der Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers 
nach lfd. Nr., z.B.       i.V. mit Par. 3 Abs. 6 Inhaltliche Festsetzungen

künftig entfallende Darstellung, z.B. unterirdische Leitung (TW)

PLANZEICHENERKLÄRUNG
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5.  Der Entwurf der Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen,  südwestlicher 

Ortsbereich, der Stadt Dassow, bestehend aus Lageplan und textlichen Festsetzungen sowie die 
Begründung haben in der Zeit vom ............................... bis zum ............................... während der Dienst-
stunden öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, 
dass gemäß § 4a Abs. 6 BauGB nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die Satzung unberücksichtigt bleiben können sowie dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungs-
gerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können, durch Veröffentlichung im ………………………………….. am ............................. 
ortsüblich bekanntgemacht worden.  

       
     Dassow, den .......................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                Bürgermeisterin 
 
6. Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlich-

keitsbeteiligung sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 
……………………. und am ……………………. geprüft.  Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
     Dassow, den .......................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                Bürgermeisterin 
 
7.  Die Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, der 

Stadt Dassow, bestehend aus Lageplan und textlichen Festsetzungen, wurde am 25.04.2017 von der 
Stadtvertretung der Stadt Dassow als Satzung beschlossen.  
Die Begründung der Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher 
Ortsbereich, der Stadt Dassow wurde von der Stadtvertretung der Stadt Dassow am 25.04.2017 gebilligt. 

 
     Dassow, den .......................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                Bürgermeisterin 
 
8.  Der Satzungsbeschluss der Stadtvertretung der Stadt Dassow vom 25.04.2017(VO/4/0472/2017-1) wurde 

mit Beschluss vom ……….………….. aufgeboben. 
 
     Dassow, den .......................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                Bürgermeisterin 
 
9.  Die Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, der 

Stadt Dassow, bestehend aus Lageplan und textlichen Festsetzungen, wurde am ………………. von der 
Stadtvertretung der Stadt Dassow als Satzung beschlossen.  
Die Begründung der Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher 
Ortsbereich, der Stadt Dassow wurde von der Stadtvertretung der Stadt Dassow am ……………… gebilligt. 

     

 
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung der Stadt Dassow vom ……………... 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im ……………… 
am ............................. erfolgt. 

 
     Dassow, den .......................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                Bürgermeisterin 
 
2.  D ie Stadtvertretung der Stadt Dassow hat am ……………….. den Beschluss über den Entwurf der 

Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, der Stadt 
Dassow gefasst, d ie Begründung gebilligt und den Entwurf der Ergänzungssatzung, bestehend aus 
Lageplan und textlichen Festsetzungen sowie die Begründung zur öffentlichen Auslegung gemäß § 34 Abs. 
6 i.V.m. § 13 und § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 

 
     Dassow, den .......................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                Bürgermeisterin 
 
3.  Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben 

vom ............................. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.  
 
     Dassow, den .......................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                Bürgermeisterin 
 
4. Die Abstimmungen mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB ist mit Schreiben vom 

…….…….…………. erfolgt. 
 
     Dassow, den .......................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                Bürgermeisterin 
 

VERFAHRENSVERMERKE

Seite 41 von 76



mit Beschluss vom ……….………….. aufgeboben. 
 
     Dassow, den .......................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                Bürgermeisterin 
 
9.  Die Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, der 

Stadt Dassow, bestehend aus Lageplan und textlichen Festsetzungen, wurde am ………………. von der 
Stadtvertretung der Stadt Dassow als Satzung beschlossen.  
Die Begründung der Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher 
Ortsbereich, der Stadt Dassow wurde von der Stadtvertretung der Stadt Dassow am ……………… gebilligt. 

 
     Dassow, den .......................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                Bürgermeisterin 
 
10.Die Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, der 

Stadt Dassow, bestehend aus Lageplan und textlichen Festsetzungen wird hiermit ausgefertigt. 
 
     Dassow, den .......................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                Bürgermeisterin 
 
11. Der Satzungsbeschluss über die Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, 

südwestlicher Ortsbereich, der Stadt Dassow und die örtlichen Bauvorschriften, sowie die Internetadresse 
und Stelle, bei der der Plan und die Begründung auf Dauer während der Sprechstunden für den 
Publikumsverkehr von allen an der Planung Interessierten eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, ist durch Veröffentlichung im ………………………….. am ................................. 
ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 
2 BauGB) und weiter auf Fälligkeiten und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und 
auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV 
M-V) hingewiesen worden.  
Die Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, der 
Stadt Dassow ist mithin am Tag der Bekanntmachung in Kraft getreten. 

 
     Dassow, den .......................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                Bürgermeisterin 
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TEXT - INHALTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

SATZUNG 
der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, 
südwestlicher Ortseingang 
 
 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) sowie der Landesbauordnung 
Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) 
wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Dassow vom 
............................ die nachfolgende Ergänzungssatzung der Stadt Dassow für einen 
Teilbereich der Ortslage Rosenhagen (südwestlicher Ortseingang) sowie die Satzung über 
örtliche Bauvorschriften gemäß § 86 Abs. 3 LBauO M-V erlassen: 
  
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

  
(1) Der Bereich der Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB für die Ergänzung für 

einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich umfasst das 
Gebiet, das innerhalb der im Lageplan gekennzeichneten Abgrenzungslinie liegt. 
 

(2) Der beigefügte Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
  
 

§ 2 
Zulässigkeit von Vorhaben 

              
(1) Innerhalb der in § 1 festgesetzten Grenzen des Satzungsgebietes richtet sich die 

planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB. Demnach ist ein 
Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.  

                 
  

§ 3 
Planungsrechtliche Festsetzungen 

 
(1) Als Bezugspunkt für die Höhe der Gebäude dient die mittlere Fahrbahnhöhe der 

angrenzenden Straße des Friedens, gemessen in der Mitte der jeweiligen 
Gebäudeseite. 

 
(2) Gebäude sind nur mit einer maximalen Traufhöhe von 3,80 m und einer maximalen 

Firsthöhe von 9,00 m über dem Bezugspunkt zulässig. Als Traufhöhe wird die Höhe der 
äußeren Schnittkante der Außenwand des aufgehenden Mauerwerks mit der 
Dachaußenhaut bezeichnet. Unter Firsthöhe ist die Höhe der oberen 
Dachbegrenzungskante, also der äußere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel, zu 
verstehen. Maßgebend ist das eingedeckte Dach (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Die 
festgesetzte maximale Traufhöhe gilt nicht für Traufen von Dachaufbauten und 
Dacheinschnitten sowie für Nebengiebel und Krüppelwalm. 
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(3) Vorhaben mit einer Hauptnutzung sind nur innerhalb der umgrenzten überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)  

 
(4) Darüber hinaus sind Nebengebäude auch außerhalb der für Hauptgebäude 

vorgesehenen Flächen zulässig. Nebengebäude und Garagen dürfen zwischen der 
Straßenverkehrsfläche und der straßenseitigen Baugrenze nicht errichtet werden.  
 

(5) Die Hauptgebäude sind giebelständig oder traufständig zur Straße auszurichten.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 
(6) Innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung sind nur Einzelhäuser zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 

(7) Innerhalb der Einzelhäuser sind je Einzelhaus maximal zwei Wohnungen zulässig.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 
 

§ 4 
Örtliche Bauvorschriften zur äußeren Gestaltung von baulichen Anlagen 

 
(1) Die Hauptgebäude müssen mit Dachneigungen zwischen 40 und 46° errichtet werden. 

Die festgesetzten Dachneigungen gelten nicht für Dachaufbauten und Dacheinschnitte 
sowie für Nebengiebel und Krüppelwalm. 
 

(2) Die Dacheindeckung darf innerhalb des Satzungsgebietes nur als rote oder rotbraune 
Hartdacheindeckung erfolgen. Die Verwendung von glänzendenden und reflektierenden 
sowie glasierten oder edelengobierten Dacheindeckungen ist unzulässig. 

 
(3) Die Außenwände von Gebäuden sind als geputzte Wandflächen (weiß, ocker, ziegelrot) 

oder als Verblendmauerwerk (ziegelrot) herzustellen. Kombinationen der Arten der 
Wandgestaltung sind zulässig. Holzverkleidung ist an der Fassade als partielle 
Holzverkleidung mit einem Holzanteil von maximal 50 % je Gebäudeseite zulässig in 
Verbindung mit Mauerwerk, geputzten Außenwandflächen und in den Farben Weiß, 
Grau, Blau, Rot, Holzfarben, Grün. 

 
(4) Die Gebäudesockel sind aus Naturstein oder ziegelrotem Klinker oder als geputzte 

Sockelbereiche – weiß, grau oder beigefarben – herzustellen. Die Sohlbänke sind aus 
Naturstein, ziegelrotem Klinker, Holz oder Zinkblechen oder in naturfarbenem Aluminium 
herzustellen.  

 
 

§ 5 
Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1a BauGB) 
 

(1) Der durch die Realisierung der Satzung über die Ergänzung für einen Teilbereich der 
Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich der Stadt Dassow entstandene Eingriff 
soll in Höhe des Bedarfs an Kompensationsflächenäquivalenten durch Ökopunkte 
ausgeglichen werden. Dafür werden Ökopunkte aus der Landschaftszone 
„Ostseeküstenland“ aus dem Ökokonto VR-021 Naturwald "Roter See 1" der 
Landesforst M-V in Anspruch genommen. Der Vertrag über die Reservierung und den 
Erwerb von 4.799 Ökopunkten wurde geschlossen. Die Sicherung des Ausgleichs über 
Ökopunkte ist über einen städtebaulichen Vertrag geregelt. 
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§ 6 
 Nachrichtliche Übernahme und Hinweise 

  
(1) Denkmalpflege  

Werden unvermutet Bodendenkmale entdeckt, ist dies gemäß DSchG M-V § 11 
unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstelle sind 
bis zum Eintreffen eines Vertreters des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege bzw. 
der unteren Denkmalschutzbehörde in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer 
sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Diese 
Erhaltungsverpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige, kann jedoch 
durch die untere Denkmalschutzbehörde zur Sicherstellung einer fachgerechten 
Untersuchung und Bergung im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden (§ 11 Abs. 3 
DSchG M-V). Ordnungswidrig handelt, wer nicht unverzüglich Anzeige bei der unteren 
Denkmalschutzbehörde erstattet oder das Bodendenkmal bzw. seine Entdeckungsstätte 
nicht in unverändertem Zustand erhält (§ 29 Abs. 1 DSchG M-V).  

 
(2) Altlasten 

Das Altlasten- und Bodenschutzkataster für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird 
vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern 
anhand der Erfassung durch die Landräte der Landkreise und 
Oberbürgermeister/Bürgermeister der kreisfreien Städte geführt. Entsprechende 
Auskünfte aus dem Altlastenkataster sind dort erhältlich.  
Werden in Bewertung dieser Auskünfte oder darüber hinaus schädliche 
Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Sinne des 
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, besteht auf Grundlage von § 2 
des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V) die Pflicht, den unteren 
Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu 
machen. 
Erkenntnisse über Altlasten oder altlastverdächtige Flächen liegen nicht vor. Sollten bei 
Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerüche des Bodens 
auftreten, ist das Umweltamt des Landkreises Nordwestmecklenburg, Sachgebiet 
Altlasten / Immissionsschutz, unverzüglich zu informieren. Werden schädliche 
Bodenverfärbungen oder Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) festgestellt, sind die notwendigen Maßnahmen (Sanierungsuntersuchung, 
Sanierungsplanung, Sanierung bzw. Sicherung) mit der zuständigen Behörde 
abzustimmen. Bei Erfüllung dieser Pflichten müssen die planungsrechtlich zulässige 
Nutzung der Grundstücke und das sich daraus ergebende Schutzbedürfnis beachtet 
werden, soweit dieses mit den Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 BBodSchG zu 
vereinbaren ist. Für jede Maßnahme, die auf den Boden einwirkt, ist entsprechend 
Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. 
Bodeneinwirkungen sind zu vermeiden bzw. zu vermindern, soweit dies im Rahmen von 
Baumaßnahmen verhältnismäßig ist. Bei der Sicherung von schädlichen 
Bodenveränderungen ist zu gewährleisten, dass durch die verbleibenden Schadstoffe 
langfristig keine Gefahr oder erhebliche, nachteilige Belastung für den Einzelnen oder 
die Allgemeinheit entstehen. Im Falle einer Sanierung muss dafür Sorge getragen 
werden, dass die Vorbelastungen des Bodens bzw. die Altlast so weit entfernt wird, dass 
die für den jeweiligen Standort zulässige Nutzungsmöglichkeit wieder hergestellt wird. 

 
(3) Leitungsbestand 

Innerhalb des Satzungsgebietes sind möglicherweise Leitungen von Ver- und 
Entsorgungsträgern vorhanden. Die Leitungen der Ver- und Entsorgungsträger dürfen 
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durch Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Im Baugenehmigungsverfahren sind 
die Ver- und Entsorgungsträger zu beteiligen. Durch den Bauantragsteller ist 
sicherzustellen, dass mit Errichtung seines Vorhabens keine vorhandenen Leitungen 
beeinträchtigt werden. Gegebenenfalls sind die Leitungen durch Suchschachtung 
festzustellen. Die Trinkwasserleitung des Zweckverbandes ist von den privaten Flächen 
in den öffentlichen Raum umzuverlegen. 

 
(4) Munitionsfunde 

Nach bisherigen Erfahrungen ist nicht auszuschließen, dass auch in den für den 
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereich Einzelfunde 
auftreten können. Daher sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht 
durchzuführen. Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder 
Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle 
und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst 
ist zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde 
hinzuzuziehen. 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr 
hingewiesen, Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie 
möglich auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn 
Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen.  
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung 
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der Fläche sind gebührenpflichtig beim 
Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten.  
 

(5) Gewässerschutz 
Mit den Bauarbeiten sind auf dem Grundstück eventuell vorhandene Drainageleitungen 
und sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen.  
Jeglicher Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat auf der Grundlage des § 62 
WHG und § 20 LWaG so zu erfolgen, dass eine Gefährdung des Grund- und 
Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist. 
Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren 
oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen) notwendig, mit denen unmittelbar bzw. 
mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, 
sind diese gemäß § 49 Abs. 1 des WHG sechs Wochen vor Baubeginn bei der unteren 
Wasserbehörde anzuzeigen.  
 

(6) Belange der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 As. (4) des 
Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) in derzeit gültigen Fassung weder durch ihre 
Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu Verwechslungen mit Schifffahrtszeiten 
Anlass geben, deren Wirkungen beeinträchtigen, deren Betrieb behindern oder dir 
Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders irreführen oder 
behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen ist unzulässig. 
 

 
§ 7 

 In-Kraft-Treten 
 
(1) Die Satzung tritt mit Bekanntmachung in Kraft.  
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Teil 1    Städtebaulicher Teil  

1. Bedeutung und langfristiges Planungskonzept der Gemeinde 

Die Stadt Dassow befindet sich im nördlichen Teil des Landkreises 
Nordwestmecklenburg. Die Funktion der Stadt Dassow als ländlicher Zentralort 
zwischen der Hansestadt Lübeck und der Kreisstadt Grevesmühlen soll weiter 
ausgebaut werden. Die Stadt liegt an der Bundesstraße 105, welche in 
Richtung Osten nach Grevesmühlen und Wismar und in westliche Richtung 
nach Selmsdorf und Lübeck verläuft. Darüber hinaus liegt die Stadt am 
Schnittpunkt der Bundesstraße 105 mit der Landesstraße L1, die von Dassow 
in nordöstliche Richtung nach Klütz und in südliche Richtung nach Schönberg 
führt. Die gute verkehrliche Anbindung der Stadt an das überörtliche 
Verkehrsnetz stärkt die Position Dassows als Grundzentrum zwischen im 
Norden des Landkreises. 
 
Die Stadt Dassow wird vom Amt Schönberger Land verwaltet. In der Gemeinde 
leben rund 4.010 Einwohner auf insgesamt 6.650 ha Fläche (Stand 2014). 
 
Die Ortsteile Barendorf, Benckendorf, Feldhusen, Flechtkrug, Groß 
Voigtshagen, Harkensee, Holm, Johannstorf, Kaltenhof, Klein Voigtshagen, 
Lütgenhof, Pötenitz, Prieschendorf, Rosenhagen, Schwanbeck, Tankenhagen, 
Volkstorf, Vorwerk, Wieschendorf und Wilmstorf sind neben dem Ortszentrum 
Teile der Stadt Dassow. 

 
Der Ortsteil Rosenhagen liegt unmittelbar an der Ostseeküste. Langfristig ist 
eine geordnete fremdenverkehrliche Entwicklung unter Bewahrung der 
vorhandenen Wohnbebauung und eine dem Ort angepasste Wohnentwicklung 
Ziel der Stadt Dassow.  

2. Allgemeines 

2.1 Abgrenzung des Satzungsbereiches 
Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich im Südwesten der Ortslage 
Rosenhagen, am südlichen Ortseingang, südwestlich gelegen an der Straße 
des Friedens. Das Satzungsgebiet umfasst die Flurstücke 52, 51, 50 und 46 der 
Flur 2 Gemarkung Rosenhagen. 
 
Der Geltungsbereich wird 
 im Nordwesten durch vorhandene Bebauung auf dem benachbarten 

Grundstück, 
 im Nordosten durch die Straße des Friedens, 
 im Südosten durch vorhandene Bebauung auf dem benachbarten 

Grundstück und 
 im Südwesten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 
begrenzt. 
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2.2 Kartengrundlage 
Als Kartengrundlage für die Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für 
einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen dient die Liegenschaftskarte mit 
Stand Juni 2019, erhalten vom Vermessungsbüro Holst und Krähmer, Langer 
Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen für den Bereich innerhalb des 
Geltungsbereiches (Stadt Dassow, Gemarkung Rosenhagen, Flur 2). Darüber 
hinaus ist die ALK aus dem Jahr 2013 abgebildet. 
Mit der aktuellen Grundstücksteilung wurden 6 Baugrundstücke gebildet. Am 
südöstlichen Geltungsbereichsrand (innerhalb des Satzungsgebietes) wurde ein 
schmales Flurstück in einer Breite von 4,00 m gebildet, was dem 
Grundstückseigentümer die Erreichbarkeit seiner westlich angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen (außerhalb des Satzungsgebietes) ermöglicht. 

2.3 Bestandteile der Satzung 
Die vorliegende Satzung der Stadt Dassow besteht aus: 
 Satzung, Plan im Maßstab 1:1.000 mit der Planzeichenerklärung und  
 textlichen Festsetzungen mit den örtlichen Bauvorschriften sowie 
 der Verfahrensübersicht. 
Der Satzung wird diese Begründung, in der Ziele, Zwecke und wesentliche 
Auswirkungen dargelegt werden, beigefügt. Zusätzlich werden eine Natura-
2000 Verträglichkeitsuntersuchung und ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
als Anlagen beigefügt.  

2.4 Rechtsgrundlagen 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 

September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722). 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786). 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1057). 

 Landesbauordnung  Mecklenburg-Vorpommern  (LBauO M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, 
S.344) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 
(GVOBl. M-V S. 221,228). 

 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
vom 13. Juli 2011, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes über die 
Kommunalverfassung und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher 
Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777). 

3. Gründe für die Aufstellung der Ergänzungssatzung 

Die Stadt Dassow stellte die Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
BauGB auf, um die vorhandene Bebauung südwestlich der Straße des Friedens 
im südwestlichen Ortsbereich Rosenhagens zu ergänzen. Um die 
Voraussetzungen in Form von Baurecht zu schaffen, sind die Aufstellung eines 
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Bebauungsplanes bzw. einer anderen städtebaulichen Satzung sowie die 
Durchführung eines entsprechenden Verfahrens erforderlich. Die Stadt Dassow 
hat sich aufgrund der vorliegenden Voraussetzungen für die Aufstellung einer 
Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 entschieden. Mit dieser 
Satzung wird der im Zusammenhang bebaute Ortsteil um die mit der Satzung 
erfassten Flächen ergänzt. Hinsichtlich der planungsrechtlichen Zulässigkeiten 
sind mit Rechtskraft der Satzung Vorhaben zulässig, die den Festsetzungen 
dieser Satzung entsprechen. Es werden Festsetzungen getroffen, die aus Sicht 
der Stadt Dassow für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung des 
Satzungsgebietes der Ergänzungssatzung notwendig sind. Darüber hinaus 
gelten die Anforderungen des § 34 BauGB.  

4. Einordnung in übergeordnete und örtliche Planungen 

4.1 Landesraumentwicklungsprogramm 
Das LREP MV formuliert Ziele und Grundsätze der Raumordnung und 
Landesplanung. Das Stadtgebiet Dassow und der Ortsteil Rosenhagen 
befinden sich gemäß Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern 2016 in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und in einem 
Vorbehaltsgebiet Tourismus. 
Die Stadt Dassow befindet sich darüber hinaus in einem Vorbehaltsgebiet 
Trinkwassersicherung. 

4.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm 

 
Abb. 1: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (Quelle: 
http://www.westmecklenburg-schwerin.de/media//regionaler-planungsverband-
westmecklenburg/absaetze/karte-ost.pdf), eigene Bearbeitung 
 
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM 
Stand: August 2011) untersetzt und konkretisiert die raumordnerischen und 
landesplanerischen Ziele und Grundsätze des LREP M-V. 
Die Stadt Dassow wird im RREP als Grundzentrum aufgeführt. Grundzentren 
dienen der Versorgung der Bevölkerung ihres Nahbereiches „mit Gütern und 
Dienstleistungen des qualifizierten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Grundbedarfes“(RREP WM 2011: 42) und sollen gesichert und weiterentwickelt 
werden. Der Nahbereich der Stadt Dassow umfasst das Gemeindegebiet und 
Selmsdorf. Die Stadt gehört zum Mittelbereich Grevesmühlen (RREP 3.2.2). 
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Darüber hinaus befindet sich die Stadt Dassow im Grenzraum der 
Metropolregion Hamburg und im Stadt-Umland-Raum Lübeck. Die Stadt soll 
aufgrund ihrer Lage wichtige Entwicklungsimpulse für die Wohnfunktionen und 
für Gewerbe aufnehmen (RREP 3.2.2 und 4.1). 
Aufgrund dieser Standortgunst sollen „ausreichende, attraktive 
Bauflächenangebote für Wohnungsbau“ (RREP WM 2011: 58) geschaffen 
werden. Gleichzeitig soll eine nachholende Siedlungsentwicklung gesichert 
werden, um die Einwohnerverluste in Folge der innerdeutschen Teilung 
auszugleichen (RREP 4.1). 
Die Stadt Dassow hat sich im Rahmen der Aufstellung des 
Teilflächennutzungsplanes für den nördlichen Teilbereich der Stadt Dassow mit 
der Entwicklung der Wohnnutzung beschäftigt. Das Amt für Raumordnung und 
Landesplanung hat zu den Planungszielen der Stadt im Zuge der Aufstellung 
des Teilflächennutzungsplanes Stellung genommen und die Stadt Dassow die 
gegebenen Hinweise des Amtes bewertet.  
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg teilte in 
seiner Stellungnahme vom 06.01.2017 mit, dass das Vorhaben mit den 
Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
Die Ergänzungssatzung für den Bereich südwestlich der Straße des Friedens 
ist aus dem wirksamen Teilflächennutzungsplan entwickelt. Der 
Teilflächennutzungsplan zeigt im Geltungsbereich der Satzung Wohnbaufläche 
(siehe Abb. 2). 

4.3 Flächennutzungsplan 
Für die Ortslage Rosenhagen gilt der Teilflächennutzungsplan für den 
nördlichen Teilbereich der Stadt Dassow (Bereiche der ehemaligen Gemeinden 
Pötenitz und Harkensee) aus dem Jahr 2014. Der wirksame 
Teilflächennutzungsplan stellt im Geltungsbereich der Satzung Wohnbaufläche 
(W2) dar. Da das Planungsziel für die Ergänzungssatzung in der 
planungsrechtlichen Vorbereitung der Flächen für eine Wohnnutzung besteht, 
ist die Satzung aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem Teilflächennutzungsplan für den nördlichen Teilbereich der Stadt 
Dassow mit Darstellung des Geltungsbereiches der Satzung 

4.4 Landschaftsplan 
Die Satzung entspricht den Zielen des Landschaftsplanes. Bei der Aufstellung 
des Landschaftsplanes wurden das Gutachtliche Landschaftsprogramm 
Mecklenburg-Vorpommern und der Gutachtliche Landschaftsrahmenplan 
Westmecklenburg beachtet.  

4.5 Schutzgebiete-Schutzobjekte 
Durch die Ergänzungssatzung sind keine Schutzgebiete sowie geschützte 
Bäume gemäß §§ 18 und 19 NatSchAG M-V und geschützte Biotope gemäß 
§ 20 NatSchAG M-V laut Umweltportal M-V betroffen. 

5. Städtebauliche Bestandsaufnahme 

5.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
Für den Bereich der Satzung existiert kein Bebauungsplan oder eine andere 
städtebauliche Satzung. Da sich der Bereich nicht innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils sondern im Außenbereich - entlang der 
Straße zwischen bebauten Grundstücken - befindet, richtet sich die Zulässigkeit 
von Vorhaben derzeit nach § 35 BauGB. Im wirksamen 
Teilflächennutzungsplan für den nördlichen Teilbereich der Stadt Dassow ist für 
den Geltungsbereich der Satzung Wohnbaufläche dargestellt. Im Ort 
Rosenhagen bieten sich keine weiteren Möglichkeiten für eine Nutzung an. Die 
Entwicklung wird als städtebaulich geordnet angesehen und entspricht den 
Zielen des Flächennutzungsplanes.  
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5.2 Naturräumlicher Bestand 
Das Satzungsgebiet befindet sich südwestlich der Straße des Friedens in der 
Ortslage von Rosenhagen und umfasste ursprünglich die Flurstücke 46, 50, 51 
und 52 der Flur 2 in der Gemarkung Rosenhagen. Vor Satzungsbeschluss 
wurde die Teilung der Flurstücke vorgenommen.  
 
Östlich vom Geltungsbereich der Ergänzungssatzung verläuft die asphaltierte 
Straße des Friedens (OVL) an die sich nach Osten die Ergänzungssatzung der 
Stadt Dassow für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen (südöstlicher 
Ortseingang) anschließt. Einzelne Grundstücke sind schon bebaut, andere 
liegen noch brach. Südöstlich wird der Geltungsbereich durch die Bereiche der 
1. bis 3. Änderung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 21, südlich durch 
ein bebautes Grundstück mit Wohnhaus, Nebenanlagen und gärtnerisch 
genutzten Flächen, westlich von landwirtschaftlich genutzter Ackerfläche (ACL) 
und nördlich durch Wohnbebauung (OEL) entlang der Straße des Friedens 
begrenzt. 
 
Im Geltungsbereich der Ergänzungssatzung befinden sich Ackerflächen (ACL). 
Die Stadt Dassow hat die Flächen bereits im Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche ausgewiesen. 

6. Planungsziele 

6.1 Planungsziel 
Das Planungsziel besteht in der planungsrechtlichen Vorbereitung von Flächen 
für eine straßenbegleitende Wohnbebauung. Innerhalb der Siedlungslage von 
Rosenhagen sollen die Möglichkeiten einer ergänzenden Bebauung genutzt 
und zusätzliche Möglichkeiten für Wohnbebauung geschaffen werden. Die 
Stadt Dassow hat unter Beachtung eines angemessenen Wachstums an 
Wohneinheiten beschlossen, für die Fläche südwestlich der Straße des 
Friedens eine Ergänzungssatzung aufzustellen. Es werden Voraussetzungen 
zur arrondierenden Wohnbebauung geschaffen. Unter Berücksichtigung des 
vorhandenen Bestandes und der vorhandenen rechtskräftigen 
Satzung /Ergänzungssatzung auf der gegenüberliegenden Straßenseite soll 
sich die zukünftige Bebauung an den örtlichen Gegebenheiten orientieren. 
Entsprechend der vorhandenen, ortstypischen Struktur wird eine einzeilige 
Bebauung durch die Satzung geregelt. 
Um Klarheit hinsichtlich der Zulässigkeit von Vorhaben zu schaffen, werden 
einzelne Festsetzungen hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung 
getroffen. Es wird geregelt, dass eine Bebauung mit Wohngebäuden zulässig 
ist. Zudem werden die Traufhöhe und die Firsthöhe festgesetzt. Auf weitere 
umfassende Festsetzungen wird verzichtet. Maßgeblich wird auf das 
Einfügeerfordernis nach § 34 Abs. 1 BauGB abgestellt. 

6.2 Städtebauliches Konzept 
Die bereits vorhandene straßenbegleitende Bebauung wird zwischen zwei 
bebauten Grundstücken ergänzt. Unter Berücksichtigung des vorhandenen 
Bestandes soll sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach den Festsetzungen 
dieser Satzung und im Übrigen nach § 34 BauGB ergeben. 
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7. Planerische Zielsetzungen 

Im Rahmen der Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen 
Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, werden 
ausschließlich Festsetzungen getroffen, die aus Sicht der Stadt Dassow für die 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung des Satzungsbereiches der 
Ergänzungssatzung notwendig sind.  
 
§1 - Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der Bereich der Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB für die 
Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher 
Ortsbereich umfasst das Gebiet, das innerhalb der im Lageplan 
gekennzeichneten Abgrenzungslinie liegt. 
 
Der beigefügte Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
§ 2 - Zulässigkeit von Vorhaben 
 
Innerhalb der in § 1 festgesetzten Grenzen des Satzungsgebietes richtet sich 
die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB. Demnach 
ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in 
die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.  
 
§ 3 - Ergänzungssatzung, Festsetzungen innerhalb der ergänzten Gebiete 
 
Höhe der Gebäude 
Als Bezugspunkt für die Höhe der Gebäude dient die mittlere Fahrbahnhöhe der 
angrenzenden Straße des Friedens, gemessen in der Mitte der jeweiligen 
Gebäudeseite. 
Gebäude sind nur mit einer maximalen Traufhöhe von 3,80 m und einer 
maximalen Firsthöhe von 9,00 m über dem Bezugspunkt zulässig. Als 
Traufhöhe wird die Höhe der äußeren Schnittkante der Außenwand des 
aufgehenden Mauerwerks mit der Dachaußenhaut bezeichnet. Unter Firsthöhe 
ist die Höhe der oberen Dachbegrenzungskante, also der äußere Schnittpunkt 
der beiden Dachschenkel, zu verstehen. Maßgebend ist das eingedeckte Dach 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Die festgesetzte maximale Traufhöhe gilt nicht für 
Traufen von Dachaufbauten und Dacheinschnitten sowie für Nebengiebel und 
Krüppelwalm. 
 
Die Festsetzungen zur Höhe der baulichen Anlagen orientieren sich am 
örtlichen Spektrum sowie an den Festsetzungen der nordwestlich der Straße 
des Friedens (gegenüberliegende Straßenseite) vorhandenen, rechtskräftigen 
Ergänzungssatzung. 
Die Stadt hat die Festsetzung zur Höhe unter Berücksichtigung des 
vorhandenen Bestandes baulicher Anlagen im Ort berücksichtigt. Zusätzlich 
wird zur Klarstellung die maximale Höhe aus Sicht der Gemeinde unter Prüfung 
des vorhandenen Bestandes und der vorhandenen planungsrechtlichen 
Umgebung festgelegt. 
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Überbaubare Grundstücksflächen und Stellung der Gebäude 
Vorhaben mit einer Hauptnutzung sind nur innerhalb der umgrenzten 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Die Darstellung erfolgt in 
Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB mit einer Baugrenze.  
Darüber hinaus sind Nebengebäude auch außerhalb der für Hauptgebäude 
vorgesehenen Flächen zulässig.   
Die Hauptgebäude sind giebelständig oder traufständig zur Straße auszurichten 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB).  
 
Um auch künftig die ortstypische, straßenbegleitende Bebauung mit einer 
giebelständigen oder traufständigen Ausrichtung zur Straße des Friedens zu 
sichern, werden für das Satzungsgebiet überbaubare Flächen sowie 
Festsetzungen zur giebelständigen oder traufständigen Ausrichtung der 
Gebäude getroffen. Die Errichtung von schräg zur Straße stehenden Gebäuden 
ist nicht Planungsziel der Stadt Dassow für den Ortsteil Rosenhagen.  
 
Bauweise und Zahl der Wohnungen 
Innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung sind nur Einzelhäuser zulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB). 
Innerhalb der Einzelhäuser sind je Einzelhaus maximal zwei Wohnungen 
zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB). 
 
Mit der Festsetzung von ausschließlich zulässigen Einzelhäusern wird das im 
Ort vorhandene Spektrum berücksichtigt. Mit der Festsetzung der maximal 
zulässigen Wohnungen wird durch die Stadt Dassow Einfluss auf die künftige 
Zahl der Einwohner genommen. Die Zulässigkeit von zwei Wohnungen je 
Einzelhaus ist ortstypisch.  
 
Zufahrten 
Während des Planaufstellungsverfahrens hat sich die Stadt Dassow 
entschieden, die Grundstückszufahrten nicht zu regeln, so dass eine 
diesbezügliche Festsetzung letztlich mit der Satzung nicht vorgenommen wird. 
 
§ 4 - Örtliche Bauvorschriften zur äußeren Gestaltung von baulichen 
Anlagen  
 
Die Festsetzungen zu den örtlichen Bauvorschriften werden in Anlehnung an 
die Festsetzungen der nordwestlich der Straße des Friedens  
(gegenüberliegende Straßenseite) vorhandenen, rechtskräftigen 
Ergänzungssatzung getroffen. 

Dächer 
Die Hauptgebäude müssen mit Dachneigungen zwischen 40° und 46° errichtet 
werden. Die festgesetzte maximale Dachneigung gilt nicht für Dachaufbauten 
und Dacheinschnitte sowie für Nebengiebel und Krüppelwalm. 
Die Dacheindeckung darf innerhalb des Satzungsgebietes nur als rote oder 
rotbraune Hartdacheindeckung erfolgen. Die Verwendung von glänzenden und 
reflektierenden sowie glasierten oder edelengobierten Dacheindeckungen ist 
unzulässig.  
 
Die Zulässigkeit von Solaranlagen bleibt hiervon unberührt. 
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Während des Aufstellungsverfahrens der vorliegenden Satzung hat die Stadt 
Dassow entschieden, nur Harteindeckung zuzulassen. Die Errichtung von 
Reetdächern ist nicht zulässig. Zudem kann der Löschwasserbedarf nur mit 
max. 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden abgesichert werden, was in der 
Regel für die Errichtung von harten Bedachungen ausreicht. 
Auch die beabsichtigte Grundstücksstruktur und die Bebauung in der 
Umgebung lassen eher die Regelung für die Errichtung von Gebäuden mit 
harter Bedachung zu.  
 
Außenwände 
Die Außenwände von Gebäuden sind als geputzte Wandflächen (weiß, ocker, 
ziegelrot) oder als Verblendmauerwerk (ziegelrot) herzustellen. Kombinationen 
der Arten der Wandgestaltung sind zulässig. Holzverkleidung ist an der 
Fassade als partielle Holzverkleidung mit einem Holzanteil von maximal 50% je 
Gebäudeseite zulässig in Verbindung mit Mauerwerk, geputzten 
Außenwandflächen und in den Farben Weiß, Grau, Blau, Rot, Holzfarben, 
Grün.   
Die Gebäudesockel sind aus Naturstein oder ziegelrotem Klinker oder als 
geputzte Sockelbereiche – weiß, grau oder beigefarben – herzustellen. Die 
Sohlbänke sind aus Naturstein, ziegelrotem Klinker, Holz oder Zinkblechen oder 
in naturfarbenem Aluminium herzustellen.  
 
Während des Aufstellungsverfahrens der vorliegenden Satzung hat die Stadt 
Dassow entschieden, von der Zulässigkeit von Holzfachwerkfassaden 
abzusehen. Dies steht auch im Einklang mit dem Löschwasserbedarf, der in 
einer Höhe von max. 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden abgesichert 
werden kann.   
 
§ 5 - Festsetzungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1a BauGB) 
 
Der durch die Realisierung der Satzung über die Ergänzung für einen 
Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich der Stadt 
Dassow entstandene Eingriff soll in Höhe des Bedarfs an 
Kompensationsflächenäquivalenten durch Ökopunkte ausgeglichen werden. 
Dafür werden Ökopunkte aus der Landschaftszone „Ostseeküstenland“ aus 
dem Ökokonto VR-021 Naturwald "Roter See 1" der Landesforst M-V in 
Anspruch genommen. Der Vertrag über die Reservierung und den Erwerb von 
4.799 Ökopunkten wurde geschlossen. Die Sicherung des Ausgleichs über 
Ökopunkte ist über einen städtebaulichen Vertrag geregelt. 
 
Während des Aufstellungsverfahrens wurde entschieden, dass der 
Kompensationsbedarf insgesamt außerhalb des Satzungsbereiches durch den 
Erwerb von Ökopunkten aus der Landschaftszone "Ostseeküstenland" aus dem 
o.g. Ökokonto auszugleichen ist. Dazu wurde der Vertrag über die 
Reservierung und den Erwerb von 4.799 Ökopunkten zwischen der Landesforst 
M-V – Anstalt des öffentlichen Rechts als Flächenagentur, Malchin, und der 
Stadt Dassow geschlossen. Die Sicherung des Ausgleichs über die Ökopunkte 
ist über einen städtebaulichen Vertrag geregelt. 
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8. Immissions- und Klimaschutz 

Hinsichtlich des Immissionsschutzes sind derzeit keine der Planung 
entgegenstehenden Belange bekannt. Die Zulässigkeit von Maßnahmen, 
welche sich besonders negativ auf das Klima auswirken, wird durch die 
vorliegende Planung nicht begründet.  
Es ist nicht davon auszugehen, dass die geringe Ergänzung der vorhandenen 
Wohnbebauung zu einer erheblichen Erhöhung des Verkehrsaufkommens und 
damit einhergehenden Veränderungen der Geräusch- und 
Schadstoffimmissionen führen wird.  
Aufgrund der Lage des Satzungsgebietes nördlich des vorhandenen 
Parkplatzes wird lediglich mit Anlieger- und Zielverkehr gerechnet. 
 
An das Plangebiet grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Bedingt 
durch die Bewirtschaftung dieser Flächen ist mit Geruchsimmissionen zu 
rechnen, wie sie für den landwirtschaftlich geprägten Raum typisch sind. Diese 
Geruchsimmissionen sind hinzunehmen. Auf diese möglichen 
Geruchsimmissionen wird hingewiesen. 
 
Gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse werden innerhalb des Plangebietes 
gewahrt. 
 
Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung werden nicht 
festgesetzt. Darüber hinaus ist es jedem Bauherrn frei überlassen, im Rahmen 
der planungsrechtlich zulässigen Vorhaben Maßnahmen zum Klimaschutz und 
zur Klimaanpassung umzusetzen. 

9. Verkehrliche Erschließung 

Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage sind nur 
zulässig, wenn die Erschließung gesichert ist und die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben. 
 
Die Ortslage Rosenhagen wird durch Straße des Friedens, die an die 
Kreisstraße K3 anbindet, an das übergeordnete Verkehrsnetz angebunden. 
Durch die Erweiterung der vorhandenen Bebauung der Ortslage in geringem 
Umfang ergeben sich aus Sicht der Stadt Dassow keine Anforderungen an den 
Ausbau der innerörtlichen Gemeindestraße.  
Das Satzungsgebiet liegt direkt an der Straße des Friedens und wird über diese 
verkehrlich angebunden. Die Erschließung der für eine Bebauung 
vorgesehenen Grundstücke erfolgt durch die Herstellung von 
Grundstückszufahrten. Die verkehrliche Erschließung des Bereiches der 
Satzung ist somit gesichert. 
 
Während des Planaufstellungsverfahrens wurde bereits die Grundstücksteilung 
vollzogen. Dabei wurde auch bereits beachtet, eine Fläche in einer Breite von 
2,00 m als "Verkehrsbegleitfläche Straße" herauszuteilen. Diese Fläche wurde 
während des Planaufstellungsverfahrens in der vorliegenden Satzung somit als 
Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Die Stadt kann diese Fläche in einem 
nachgelagerten Verfahren entsprechend der angestrebten Nutzung widmen. In 
diesem Zusammenhang wird aufgeführt, dass die Stadt Dassow für den Bereich 
der Straße des Friedens in Rosenhagen ein Gestaltungskonzept unter 
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Berücksichtigung des Verkehrs – insbesondere unter Berücksichtigung der 
weiteren städtebaulichen Planungen in Rosenhagen – aufstellt.  Die o.g. 
Verkehrsbegleitfläche wird in diesem Gesamtkonzept entsprechend 
Berücksichtigung finden. 

10. Ver- und Entsorgung 

Aufgrund des vorhandenen Gebäudebestandes entlang der Straße des 
Friedens  ist davon auszugehen, dass die Ver- und Entsorgung grundsätzlich 
auch für den Geltungsbereich der vorliegenden Satzung sichergestellt ist. Die 
einzelnen Ver- und Entsorger wurden im Aufstellungsverfahren gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB beteiligt und aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. 

10.1 Wasserversorgung 
Das Stadt- und Gemeindegebiet der Stadt Dassow wird durch den 
Zweckverband Grevesmühlen (ZVG) mit Trink- und Brauchwasser aus dem 
Wasserwerk Dassow versorgt.  
Die Versorgungspflicht mit Trink- und Brauchwasser für die Bevölkerung, die 
gewerblichen und sonstigen Einrichtungen besteht gem. § 43 Abs. 1 LWaG für 
den Zweckverband Grevesmühlen. Entsprechende Anschlussgestattungen für 
die Versorgung sind mit dem Zweckverband zu vereinbaren.  
Die innerhalb des Satzungsgebietes neu entstehenden Gebäude sind an die 
vorhandenen Anlagen und Leitungen des ZVG anzubinden. 
 
Der Zweckverband wurde im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
beteiligt.  
Alle Grundstücke des Plangebietes unterliegen dem Anschluss- und 
Benutzungszwang gemäß der gültigen Satzungen des ZVG und sind 
entsprechend der Beitragssatzung beitragspflichtig.  
Dem ZVG dürfen aus der Umsetzung der Ergänzungssatzung keine Kosten 
entstehen.  
 
Die auf privatem Grund vorhandene Trinkwasserleitung des Zweckverbandes 
wird in öffentliche Flächen umverlegt.  

10.2 Abwasserbeseitigung 
Die Stadt Dassow hat die Abwasserbeseitigungspflicht auf den Zweckverband 
Grevesmühlen übertragen. 
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde der Zweckverband am Verfahren beteiligt. 
Das von bebauten oder künstlich befestigten Flächen abfließende 
Niederschlagswasser ist entsprechend § 54 des WHG als Abwasser 
einzustufen. Damit unterliegt es grundsätzlich der Abwasserbeseitigungspflicht 
des beauftragten Zweckverbandes. Der Zweckverband teilte mit, dass die 
Entsorgung des Schmutzwassers über die Anlagen des Zweckverbandes 
grundsätzlich gewährleistet werden kann.  
Alle Grundstücke des Plangebietes unterliegen dem Anschluss- und 
Benutzungszwang gemäß der gültigen Satzungen des ZVG und sind 
entsprechend der Beitragssatzung beitragspflichtig.  
Dem ZVG dürfen aus der Umsetzung der Ergänzungssatzung keine Kosten 
entstehen.  
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10.3 Oberflächenwasserbeseitigung 
Der Ortsteil Rosenhagen der Stadt Dassow ist in die Satzung über die 
Versickerung von Niederschlagswasser des Zweckverbandes Grevesmühlen 
aufgenommen. Entsprechend § 32 Abs. 4 LWaG wurde durch den 
Zweckverband Grevesmühlen die satzungsrechtliche Regelung zur 
erlaubnisfreien Versickerung des unbelasteten Niederschlagswassers getroffen. 
Das anfallende auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser soll 
entsprechend der Niederschlagswassersatzung des ZVG vom 08.12.2016 
versickert werden. Verantwortlich für die Herstellung sind die zukünftigen 
Bauherren.  
Die ordnungsgemäße Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers  auf 
den Einzelgrundstücken - gemäß DWA-Arbeitsblatt A 138 - ist der unteren 
Wasserbehörde vor Baubeginn anzuzeigen. Eine Vernässung von 
benachbarten Grundstücken ist beim Betrieb der Versickerungsanlagen 
auszuschließen.  
Der Stadt Dassow liegt eine baugrundtechnische Stellungnahme zu den 
Untergrundverhältnissen für die rechtskräftige Ergänzungssatzung auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite der Straße des Friedens von Februar 2012 
vor. Von den sechs Untersuchungspunkten liegen die Punkte 2-6 unmittelbar 
gegenüber des Satzungsgebietes südwestlich der Straße des Friedens. Die 
Entfernung der im Gutachten untersuchten Beprobungspunkte zum 
Satzungsgebiet beträgt ca. 25,00 m. Aufgrund der geringen Entfernung wird 
davon ausgegangen, dass für die Grundstücke des Satzungsgebietes 
nordöstlich der Straße des Friedens und für die Grundstücke südwestlich der 
Straße des Friedens gleichartige Verhältnisse vorliegen.  
Die Ausführungen in Bezug auf die Versickerung des anfallenden 
Oberflächenwassers werden entsprechend übernommen. 
Bis in eine Tiefe von max. 2,60 m stehen sandige Horizonte an, die als 
ausreichend durchlässig und versickerungsfähig eingestuft werden. Die 
darunter liegenden Geschiebeböden sind stark wasserstrauend und daher nicht 
für eine Versickerung geeignet. Auf dem südlichsten Grundstück des 
Untersuchungsgebietes stehen diese Böden bereits in Tiefen ab 0,70 m an, 
sodass die darüber liegenden Sande keine ausreichende Mächtigkeit zur 
Wasseraufnahme vorweisen. Aufgrund der Lage des Grundstückes sind diese 
Bedingungen für das Satzungsgebiet südwestlich der Straße des Friedens für 
die beiden südlichen Grundstücke (Nr. 5 und Nr. 6) anzunehmen. 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Versickerungspotential als 
mäßig einzustufen ist.  
Bei einer Regenwasserversickerung vor Ort ist diese oberflächig als Mulden- 
oder Mulden-Rigolen-Versickerung durchzuführen.  
Für die beiden südlichen Grundstücke ist die Versickerung jeweils an den 
nördlichen Grundstücksrand zu legen. Die Versickerungssysteme sind auf 
lehmige Sande zu bemessen, mögliche Lehmeinlagerungen können größere 
Systemabmessungen erforderlich machen. 
Der Zweckverband teilte mit, dass keine Möglichkeit der direkten Einleitung in 
den Vorfluter besteht. Eine Festsetzung wird nicht getroffen.  
Der Wasser- und Bodenverband „Wallensteingraben-Küste“ teilte mit, dass das 
Gewässer Nr. 11:1:2 für eine eventuelle Einleitung von Niederschlagswasser 
zur Verfügung steht. Das Gewässer befindet sich ca. 300 m westlich des 
Vorhabengebietes. Da die Regenwasserableitung durch Versickerung 
vorgesehen ist, erübrigt sich die Einleitung in die vorhandene Vorflut. 
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Der Bau und die Benutzung einer Eigenwassergewinnungsanlage (z.B. zur 
Regenwassernutzung) ist gesondert beim ZVG zu beantragen und bedarf einer 
Genehmigung.  
Alle Grundstücke des Plangebietes unterliegen dem Anschluss- und 
Benutzungszwang gemäß der gültigen Satzungen des ZVG und sind 
entsprechend der Beitragssatzung beitragspflichtig.  
Dem ZVG dürfen aus der Umsetzung der Ergänzungssatzung keine Kosten 
entstehen.  

10.4 Brandschutz/ Löschwasser 
Für die Stadtgemeinde Dassow ist der Feuerschutz über die Freiwillige 
Feuerwehr sichergestellt. 
Die Richtwerte für den Löschwasserbedarf eines Löschwasserbereiches mit 
allen Löschwasserentnahmestellen im Umkreis von 300 m enthält das DVGW-
Arbeitsblatt W 405/Februar 2008 i.V.m. dem Arbeitsblatt W405-B1 in der 
Fassung Februar 2015, dessen Forderungen einzuhalten sind. Entsprechende 
Nachweise sind im Rahmen der Erschließungsplanung zu erbringen. Die zur 
Verfügung stehenden Entnahmemöglichkeiten zur Sicherung des 
Grundschutzes sind darzustellen.  
Für die Löschwasserversorgung des Grundschutzes wird durch die Stadt 
Dassow ein Löschwasserbedarf von mindestens 48 m³/h über 2 Stunden 
abgesichert. Ein Löschwasserbedarf von 48 m³/ h über 2 Stunden ist 
ausreichend, wenn feuerbeständige, hochfeuerhemmende oder 
feuerhemmende Umfassungen und harte Bedachungen realisiert werden.  
 
Die Bereitstellung der Löschwasserversorgung erfolgt aus dem öffentlichen 
Netz. Die Gewährleistung der ausreichenden Sicherung von Löschwasser über 
das Hydrantennetz wurde im Verfahren geprüft. Der Zweckverband 
Grevesmühlen wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im Verfahren beteiligt. Der 
Zweckverband teilte mit, dass für das Satzungsgebiet der Hydrant 816 für 
Löschwasserzwecke in Anspruch genommen werden kann. Dieser bringt bei 
Einzelentnahme mehr als 48 m³/h aber weniger als 96 m³/h. Weiterhin wird im 
Bereich der Satzung ein zusätzlicher Hydrant errichtet. Es erfolgt eine 
vertragliche Regelung zwischen dem Zweckverband und der Stadt Dassow.  
Die Bereitstellung von ausreichend Löschwasser für die Errichtung von 
Reetdächern ist somit nicht gewährleistet. Die Errichtung von harten 
Bedachungen wird gesichert. Reetdächer sind auch vor diesem Hintergrund 
somit nicht als zulässig festgesetzt, weil der Löschwasserbedarf für diese 
Bedachungen nicht abgesichert werden kann. Gleiches trifft für Außenwände 
aus Holzfachwerk zu.  
Die Beurteilung zur Nutzung und damit der Gewährleistung der Abdeckung des 
Löschwasserbedarfes für den festgelegten Geltungsbereich der Satzung obliegt 
der Stadt Dassow. Der Nachweis sowie die Abstimmungen zur gesicherten 
Löschwasserbereitstellung sind mit Bereitstellung von mehr als 48 m³/h über die 
Dauer von 2 Stunden erbracht. 
 
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu 
halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und 
Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung 
von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind 
(§ 14 LBauO M-V). 
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Die Grundstücke werden straßenbegleitend bebaut. Somit ist die Erreichbarkeit 
gesichert.  
Dem ZVG dürfen aus der Umsetzung der Ergänzungssatzung keine Kosten 
entstehen.  
 
Für den Objektschutz ist der jeweilige Eigentümer, Besitzer oder 
Nutzungsberechtigte zuständig. 

10.5 Energieversorgung 
Die Stadt Dassow wird durch die E.dis AG mit elektrischer Energie versorgt. 
Das Unternehmen wurde im Aufstellungsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
beteiligt. 
Zu den vorhandenen elektrischen Betriebsmitteln sind grundsätzlich Abstände 
nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0101 einzuhalten. Vorhandene und in 
Betrieb befindliche Kabel dürfen weder freigelegt noch überbaut werden. Zur 
Gewährleistung der geforderten Mindesteingrabetiefe sind Abtragungen der 
Oberfläche nicht zulässig. In Kabelnähe ist Handschachtung erforderlich. 

10.6 Gasversorgung 
Eine zentrale Gasversorgung ist nicht vorgesehen. 

10.7 Telekommunikation 
Die Deutsche Telekom wurde am Verfahren beteiligt. Die Anbindung an das 
Netz der Telekom ist möglich. 

10.8 Abfallentsorgung 
Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Nordwestmecklenburg. Die 
Abfallentsorgung muss entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises 
erfolgen. Die Abfallbehälter sind am Entsorgungstag an der Straße des 
Friedens bereitzustellen. 

10.9 Flächenbilanz 
Der Geltungsbereich der Satzung umfasst ca. 0,8 ha.  
 

Flächennutzung Flächengröße 
[m²] 

 
Ergänzungsfläche 
 

7.722 

Fläche innerhalb von Baugrenzen 
 1.901 
 
Straßenverkehrsfläche 
 

275 

 
Gesamtfläche des Satzungsgebietes 
 

7.997 
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11. Auswirkungen der Planung 

Durch die vorliegende Planung wird die Zulässigkeit von Vorhaben 
entsprechend der getroffenen Festsetzungen und weiterhin nach § 34 BauGB 
unter Berücksichtigung der Entwicklungsabsichten der Stadt Dassow 
planungsrechtlich vorbereitet.   
Die Erschließung ist aufgrund des vorhandenen Bestandes durch die Straße 
des Friedens gesichert. 
Die Ortslage wird durch die Einbeziehung des Satzungsgebietes in die im 
Zusammenhang bebaute Ortslage arrondiert. 
Die Umsetzung der Planungsziele führt zu Bodenversiegelungen der bisher 
intensiv anthropogen genutzten landwirtschaftlichen Flächen.  
Es ergeben sich keine relevanten Änderungen für die bebaute oder für die 
landschaftliche Umgebung.  

12. Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

12.1 Denkmalpflege  
Werden unvermutet Bodendenkmale entdeckt, ist dies gemäß DSchG M-V § 11 
unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und 
Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Vertreters des Landesamtes für Kultur 
und Denkmalpflege bzw. der unteren Denkmalschutzbehörde in unverändertem 
Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der 
Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des 
Fundes erkennen. Diese Erhaltungsverpflichtung erlischt 5 Werktage nach 
Zugang der Anzeige, kann jedoch durch die untere Denkmalschutzbehörde zur 
Sicherstellung einer fachgerechten Untersuchung und Bergung im Rahmen des 
Zumutbaren verlängert werden (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). Ordnungswidrig 
handelt, wer nicht unverzüglich Anzeige bei der unteren Denkmalschutzbehörde 
erstattet oder das Bodendenkmal bzw. seine Entdeckungsstätte nicht in 
unverändertem Zustand erhält (§ 29 Abs. 1 DSchG M-V).  

12.2 Altlasten  
Das Altlasten- und Bodenschutzkataster für das Land Mecklenburg-
Vorpommern wird vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern anhand der Erfassung durch die Landräte der 
Landkreise und Oberbürgermeister/Bürgermeister der kreisfreien Städte 
geführt. Entsprechende Auskünfte aus dem Altlastenkataster sind dort 
erhältlich.  
Werden in Bewertung dieser Auskünfte oder darüber hinaus schädliche 
Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Sinne des 
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, besteht auf Grundlage 
von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-
Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V) die Pflicht, den 
unteren Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber 
Mitteilung zu machen. 
Erkenntnisse über Altlasten oder altlastverdächtige Flächen liegen nicht vor. 
Sollten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen bzw. 
Gerüche des Bodens auftreten, ist das Umweltamt des Landkreises 
Nordwestmecklenburg, Sachgebiet Altlasten / Immissionsschutz, unverzüglich 
zu informieren. Werden schädliche Bodenverfärbungen oder Altlasten im Sinne 
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des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die 
notwendigen Maßnahmen (Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung, 
Sanierung bzw. Sicherung) mit der zuständigen Behörde abzustimmen. Bei 
Erfüllung dieser Pflichten müssen die planungsrechtlich zulässige Nutzung der 
Grundstücke und das sich daraus ergebende Schutzbedürfnis beachtet werden, 
soweit dieses mit den Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 BBodSchG zu 
vereinbaren ist. Für jede Maßnahme, die auf den Boden einwirkt, ist 
entsprechend Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodenveränderungen nicht 
hervorgerufen werden. Bodeneinwirkungen sind zu vermeiden bzw. zu 
vermindern, soweit dies im Rahmen von Baumaßnahmen verhältnismäßig ist. 
Bei der Sicherung von schädlichen Bodenveränderungen ist zu gewährleisten, 
dass durch die verbleibenden Schadstoffe langfristig keine Gefahr oder 
erhebliche, nachteilige Belastung für den Einzelnen oder die Allgemeinheit 
entstehen. Im Falle einer Sanierung muss dafür Sorge getragen werden, dass 
die Vorbelastungen des Bodens bzw. die Altlast so weit entfernt wird, dass die 
für den jeweiligen Standort zulässige Nutzungsmöglichkeit wieder hergestellt 
wird. 

12.3 Leitungsbestand 
Innerhalb des Satzungsgebietes sind möglicherweise Leitungen von Ver- und 
Entsorgungsträgern vorhanden. Die Leitungen der Ver- und Entsorgungsträger 
dürfen durch Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Im 
Baugenehmigungsverfahren sind die Ver- und Entsorgungsträger zu beteiligen. 
Durch den Bauantragsteller ist sicherzustellen, dass mit Errichtung seines 
Vorhabens keine vorhandenen Leitungen beeinträchtigt werden. 
Gegebenenfalls sind die Leitungen durch Suchschachtung festzustellen. Die 
Trinkwasserleitung des Zweckverbandes ist von den privaten Flächen in den 
öffentlichen Raum umzuverlegen. 

12.4 Munitionsfunde 
Nach bisherigen Erfahrungen ist nicht auszuschließen, dass auch in den für den 
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereich 
Einzelfunde auftreten können. Daher sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender 
Vorsicht durchzuführen. Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige 
Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen 
die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort 
einzustellen und der Munitionsbergungsdienst ist zu benachrichtigen. 
Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde 
hinzuzuziehen. 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als 
Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende Personen 
so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor 
Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen.  
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung 
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der Fläche sind gebührenpflichtig beim 
Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten.  
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12.5 Gewässerschutz 
Mit den Bauarbeiten sind auf dem Grundstück eventuell vorhandene 
Drainageleitungen und sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionsfähigkeit zu 
erhalten bzw. wiederherzustellen.  
Jeglicher Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat auf der Grundlage des 
§ 62 WHG und § 20 LWaG so zu erfolgen, dass eine Gefährdung des Grund- 
und Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist. 
Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlüsse (auch 
Flächenkollektoren oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen) notwendig, mit 
denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des 
Grundwassers eingewirkt wird, sind diese gemäß § 49 Abs. 1 des WHG sechs 
Wochen vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde anzuzeigen.  

12.6 Belange der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 As. (4) des 
Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) in derzeit gültigen Fassung weder 
durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu Verwechslungen mit 
Schifffahrtszeiten Anlass geben, deren Wirkungen beeinträchtigen, deren 
Betrieb behindern oder dir Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelungen 
oder anders irreführen oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit 
Schifffahrtszeichen ist unzulässig. 
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TEIL 2   Umweltbelange        

1. NATURA-2000 Verträglichkeitsuntersuchung 

Es ergeben sich keine besonderen Anforderungen für das FFH-Gebiet „Küste 
Klützer Winkel und Ufer von Dassower See und Trave“ (DE 2031-301). Im 
Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung kann die Stadt Dassow davon 
ausgehen, dass durch die Aufstellung und Realisierung der Ergänzungssatzung 
für den südwestlichen Ortsbereich Rosenhagen keine Auswirkungen auf das 
FFH-Gebiet zu erwarten sind. Eine detaillierte FFH-Verträglichkeitsprüfung ist 
nicht notwendig. Die Natura-2000-Untersuchung wird als Anlage beigefügt. 

2. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Es ergeben sich keine besonderen Anforderungen. Auswirkungen auf Tier- oder 
Pflanzenarten sind durch die Aufstellung der Ergänzungssatzung nicht zu 
erwarten. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird als Anlage beigefügt. 

3. Eingriffs-/ Ausgleichsermittlung 

Innerhalb der Ortslage Rosenhagen wurden Möglichkeiten für eine ergänzende 
Bebauung durch die Stadt Dassow überprüft. Am südlichen Ortseingang von 
Rosenhagen sind Flächen für eine ergänzende Bebauung geeignet. Unbebaute 
Flächen befanden sich östlich und westlich der Straße des Friedens. Für den 
östlichen Teil der Straße des Friedens wurde bereits 2012 Baurecht geschaffen. 
Unter Berücksichtigung eines angemessenen Wachstums an Wohneinheiten 
innerhalb der Ortslage hat die Stadt Dassow entschieden, für die Fläche 
südwestlich der Straße des Friedens ebenfalls eine Ergänzungssatzung 
aufzustellen. 
 
Im Süden der Ortslage Rosenhagen werden südwestlich der Straße des 
Friedens die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur arrondierenden 
Wohnbebauung geschaffen. Die ergänzende Bebauung wird straßenbegleitend 
erfolgen. Unter Berücksichtigung des vorhandenen Bestandes und der 
vorhandenen rechtskräftigen Satzung /Ergänzungssatzung auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite wird sich die zukünftige Bebauung an den 
örtlichen Gegebenheiten orientieren. 
 
Durch die vorliegende Eingriffs- und Ausgleichregelung erfolgt eine 
naturschutzfachliche Bewertung des Vorhabens hinsichtlich der geplanten 
Eingriffe auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie die Ermittlung 
der notwendigen Kompensationsmaßnahmen. 

3.1 Gesetzliche Grundlagen 
Gemäß § 14 BNatSchG sind Eingriffe im Sinne des Gesetzes Veränderungen 
der Gestalt und Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der 
belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigen können. 
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Gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 12 NatSchAG M-V stellt die Errichtung von baulichen 
Anlagen auf bisher baulich nicht genutzten Grundstücken einen Eingriff in die 
Natur und Landschaft dar. Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG hat der Verursacher 
vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen. Nach § 15 Abs. 2 BNatSchG 
ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, unvermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen bzw. 
Ersatz in Geld zu leisten. 
 
In der Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern 1999 / Heft 3 werden mit den „Hinweisen zur 
Eingriffsregelung“ Empfehlungen zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs bei 
Eingriffen in den Naturhaushalt gegeben. Mit den Hinweisen soll dem Planer 
eine Grundlage für eine möglichst einheitliche Handhabung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsbeurteilung gegeben werden. Die Hinweise sind 
sehr umfangreich und bestehen aus einem Textteil A - Grundsätze zum Vollzug 
der Eingriffsregelung und einem Teil B – Fachliche Grundlagen und Anleitungen 
(Anlage 1 – 17). Während im Anlageteil die Anleitung zur Eingriffsermittlung 
schrittweise erläutert wird und zahlreiche Tabellen als Bewertungs- und 
Bemessungsgrundlage zur Verfügung gestellt werden, werden im Textteil 
allgemeine Grundsätze zur Handhabung der Eingriffsregelung in Mecklenburg-
Vorpommern erläutert. 

3.2 Bestandsbeschreibung und Bilanzierungsgrundlagen 
Naturraum und Geologie 
Der Ortsteil Rosenhagen der Stadt Dassow liegt in der Landschaftszone 
Ostseeküstenland. Kleinräumiger lässt sich das Gebiet um Rosenhagen der 
Großlandschaft „Nordwestliches Hügelland“ und der Landschaftseinheit 
„Dassower Becken“ zuordnen (Quelle: https://www.umweltkarten.mv-
regierung.de/atlas/script/index.php, Zugriff 30.09.2016). 
 
Der Bereich von Rosenhagen liegt innerhalb der Grundmoräne des 
Weichelglazials. Das Gelände ist flach mit mäßig geneigten Anteilen. Der 
Ortsteil Rosenhagen liegt im Bodenfunktionsbereich Lehme/Tieflehme 
grundwasserbestimmt und/oder staunaß. Die lehmigen Bodensubstrate bilden 
bei natürlicher Entwicklung überwiegend Tieflehm-Parabraunerden und 
Tieflehm- Braunstaugley. Innerhalb des östlich gelegenen Niederungsbereiches 
der Hakenbäk bildeten sich Niedermoorböden heraus (Quelle: 
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php, Zugriff 
30.09.2016). 
 
Im Satzungsgebiet liegen Höhen um die 20 m über HN vor. Das Gelände fällt in 
Richtung Nordost (Ostsee) (Quelle: https://www.umweltkarten.mv-
regierung.de/atlas/script/index.php, Zugriff 30.09.2016). 
 
Untersuchungsraum, Lage und vorhandene Biotopstrukturen 
Das Satzungsgebiet befindet sich südwestlich der Straße des Friedens in der 
Ortslage von Rosenhagen und umfasst die Flurstücke 46, 50, 51 und 52 der 
Flur 2 in der Gemarkung Rosenhagen. 
 
Östlich vom Geltungsbereich der Ergänzungssatzung verläuft die asphaltierte 
Straße des Friedens (OVL) an die sich nach Osten die Ergänzungssatzung der 
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Stadt Dassow für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen (südöstlicher 
Ortseingang) anschließt. Einzelne Grundstücke sind schon bebaut, andere 
liegen noch brach. Südöstlich wird der Geltungsbereich durch die Bereiche der 
1. bis 3. Änderung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 21, südlich durch 
ein bebautes Grundstück mit Wohnhaus, Nebenanlagen und gärtnerisch 
genutzten Flächen, westlich von landwirtschaftlich genutzter Ackerfläche (ACL) 
und nördlich durch Wohnbebauung (OEL) entlang der Straße des Friedens 
begrenzt. 
 
Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung umfasst Ackerflächen (ACL). 
 
Naturschutzfachliche Einstufung der betroffenen Biotoptypen 
Für den für die Bemessung des Ausgleichs herangezogenen Biotoptyp erfolgt 
eine Beurteilung nach seiner Qualität und Funktion für den lokalen 
Naturhaushalt. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der 
Regenerationsfähigkeit sowie der regionalen Einstufung der „Roten Liste der 
gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland“. Bei der Bewertung 
wird der jeweils höhere Wert für die Bewertung der kartierten Biotope 
herangezogen. 
 
Durch die Ergänzungssatzung werden keine geschützten Bäume gemäß §§ 18 
und 19 NatSchAG M-V sowie geschützte Biotope gemäß § 20 NatSchAG M-V 
beeinträchtigt. 
 
Die Grundlage für die Kompensationswertzahl bildet TABELLE 1, welche aus 
den „Hinweisen zur Eingriffsermittlung“ übernommen wurde. Entsprechend der 
Ausprägung der einzelnen Biotope variiert die Kompensationswertzahl 
zwischen den vorgegebenen Werten. Ein mittlerer Wert wurde bei normaler 
Ausprägung des Biotoptyps gewählt. Bei besonders schlecht/gut ausgeprägten 
Biotopen erfolgte eine Abwertung/Aufwertung. 
 
Tab. 1: Naturschutzfachliche Wertstufen 
Wertein-
stufung 

Kompensations-
erfordernis  
(Kompensations-
wertzahl) 

Bemerkung 

0 0 – 0,9 fach Bei der Werteinstufung „0“ sind 
Kompensationserfordernisse je nach dem 
Grad der Vorbelastung (z.B. Versiegelung) 
bzw. der verbliebenen ökologischen Funktion 
in Dezimalstellen zu ermitteln 

1 1 – 1,5 fach - Angabe in halben oder ganzen Zahlen 
- Bei Vollversiegelung von Flächen erhöht 
sich das Kompensationserfordernis um einen 
Betrag von 0,5 (bei Teilversiegelung um 0,2). 

2 2 – 3,5 fach 
3 4 – 7,5 fach 
4 ≥ 8 fach 

 
Es wurden nur die im Untersuchungsraum liegenden Biotope bewertet. Die 
Festlegung des Kompensationswertes für diese Biotoptypen wird im Anschluss 
begründet. 
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Tab. 2: Naturschutzfachliche Einstufung der Bestandsbiotope 
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12.1.2 ACL Lehmacker  1  1,0 

 
Die Ackerflächen (ACL) werden durch eine intensive Nutzung charakterisiert. 
Durch den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel sowie durch wiederholte 
Bodenbearbeitung sind die Ackerflächen sehr artenarm ausgebildet. Es wird ein 
unterer Kompensationswert von 1,0 verwendet. 

3.3 Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung 
Ausgangsdaten für die Eingriffsbilanzierung 
 
Das methodische Vorgehen zur Ermittlung des Kompensationswertes der zu 
erwartenden Eingriffe richtet sich nach den Hinweisen zur Eingriffsregelung. 
Die Größe des gesamten Untersuchungsgebietes beträgt rund 8.000 m². 
 

Flurstück Biotoptyp Fläche m² 

ehem. Flurstück 52 Lehmacker (ACL) 1.374 m² 
Baugrundstück Nr. 1   1.374 m² 
ehem. Flurstück 51 Lehmacker (ACL) 1.369 m² 
Baugrundstück Nr. 2   1.369 m² 
ehem. Flurstück 50 Lehmacker (ACL) 2.723 m² 
Baugrundstück Nr. 3   1.361,50 m² 
Baugrundstück Nr. 4   1.361,50 m² 
ehem. Flurstück 46 Lehmacker (ACL) 2.531 m² 
Baugrundstück Nr. 5   1.140 m² 
Baugrundstück Nr. 6   1.391 m² 
 
Die während des Planaufstellungsverfahrens vorgenommene Flurstücksteilung 
zwecks Bildung der Baugrundstücke und die damit verbundene geringfügige 
Reduzierung der Baugrundstücke 1 bis 6 ist bei der Bilanzierung des Eingriffes 
vernachlässigbar. Es handelt sich hierbei um die Berücksichtigung der 
Verkehrsbegleitfläche Straße sowie um eine mögliche Zuwegung zur 
Erreichbarkeit von angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. 
 
Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabenbestandteile 
 
Baubedingte Wirkungen 
Bei den baubedingten Auswirkungen handelt es sich in der Regel um zeitlich 
begrenzte, Beeinträchtigungen. Die im Rahmen der Bauarbeiten entstehenden 
Beeinträchtigungen werden auf ein Minimum reduziert. Die in Anspruch 
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genommenen Nebenflächen werden entsprechend des Ursprungszustandes 
wiederhergestellt. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass keine 
eingriffsrelevanten Beeinträchtigungen verbleiben. 
 
Anlagebedingte Wirkungen 
Anlagebedingte Belastungen ergeben sich aus den Bauwerken selbst. Zu 
nennen sind hier vor allem dauerhafte Flächenverluste durch Versiegelung und 
Überbauung bzw. die Vernichtung von Biotopbereichen. Für die geplante 
Versiegelung wird ein Versiegelungsgrad von 30% angenommen (Wohn- und 
Nebengebäude sowie mögliche vollversiegelte Wegeflächen). 
 
Betriebsbedingte Wirkungen 
Die betriebsbedingten Wirkungen resultieren aus der Nutzung der Grundstücke 
nach der vollständigen Herstellung. Maßgeblich sind die Emissionen (Lärm, 
Licht, Abgase) und die Biotopveränderungen. 
 
Landschaftsbild / Natürliche Erholungseignung 
Die Ergänzungsfläche befindet sich in einem Landschaftsbildraum mit einer 
Bewertung von gering bis mittel. 
Hinsichtlich des Landschaftsbildes wird jedoch nicht von einer zusätzlichen 
Beeinträchtigung ausgegangen. Die Herstellung der Bebauung ist unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Wohnbebauung als angemessen 
anzusehen. Wesentliche Grünstrukturen des Landschaftsraumes werden nicht 
beeinträchtigt. 
 
Abgrenzung der Wirkzonen 
Für die Intensität der Beeinträchtigungen der betroffenen Biotope innerhalb und 
außerhalb des Satzungsgebietes wird jeweils ein Wirkungsfaktor ermittelt. 
Dabei wurde auf Tabelle 6 S. 98 der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ 
zurückgegriffen. In Anpassung an die vorliegende Planung erfolgte eine sinnvoll 
angepasste Modifikation. Danach ergeben sich folgende Wirkungsfaktoren: 
 
Baukörper/Baufeld 
  
1.) Vollversiegelte Flächen (Bebauung, Zufahrt) 

(Intensitätsgrad des Eingriffs 100 %)  
Wirkungsfaktor: 1,0 

 Kompensationsfaktor + 0,5 
 
2.) Funktionsverlust für geplante Gartenbereiche 

(Intensitätsgrad 100 %) 
 Wirkungsfaktor:  1,0 
 
Wirkzone 
Auf die Ausweisung von Wirkzonen außerhalb des Plangeltungsbereiches wird 
aufgrund des Umfangs und der zu erwarteten Wirkungen von 6 Grundstücken 
verzichtet. Durch die Vorprägung des Gebietes und die Lage im bebauten 
Bereich werden sich keine zusätzlichen Auswirkungen auf die hochwertigen 
Biotopstrukturen im Anschluss ergeben. Zudem wird durch die Beanspruchung 
von Bauflächen, die im weiteren Sinne größere Lücken zwischen vorhandener 
Bebauung darstellen, eine Inanspruchnahme anderer wertvollerer 
Außenbereichsflächen verhindert. 
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Ermittlung des Freiraumbeeinträchtigungsgrades 
Die vorhandenen Baugebiete und deren Nutzung stellen anthropogene 
Störquellen dar. Bereiche die einen Abstand von maximal 50 zu diesen Flächen 
ausweisen erhalten einen Freiraum-Beeinträchtigungsgrad von 1. Dies 
entspricht einem Korrekturfaktor (KF) von x 0,75 für die ermittelten 
Kompensationserfordernisse der Biotoptypen. 

3.4 Gesamtbilanzierung 
Biotopverlust mit Flächenversiegelung, Biotopverlust und 
Biotopbeeinträchtigung 
In den nachfolgenden Tabellen sind die von Flächenverlust und 
Funktionsverlust betroffenen Biotoptypen erfasst. Die Darstellung beschränkt 
sich auf die eingriffserheblichen Konflikte. Sind das Bestandsbiotop und das 
Biotop nach der vollständigen Herstellung gleichwertig, z.B. vorhandene 
Versieglung und geplante Versiegelung oder Rasenflächen und Anlage von 
Rasenbereichen, wird auf eine Darstellung verzichtet. 
 
Für die Versiegelung von bisher unversiegelten Flächen erfolgt ein Zuschlag auf 
die Kompensationswertzahl von 0,5. 
Es wird davon ausgegangen, dass je Baugrundstück maximal 30 % der Fläche 
versiegelt werden. Somit ergibt sich für die 6 ausgewiesenen Baugrundstücke 
eine Maximalversiegelung von insgesamt rund 2.399 m². 
 
Tab. 3: Biotopbeseitigung durch Flächenversieglung 

B
io

to
pt

yp
 

Fl
äc

he
nv

er
br

au
ch

 (A
 in

 
m

²) 

K
om

pe
ns

at
io

ns
-

er
fo

rd
er

ni
s 

(K
) 

Zu
sc

hl
ag

 V
er

si
eg

el
un

g 
(Z

) 

K
or

re
kt

ur
fa

kt
or

 fü
r  

Fr
ei

ra
um

be
ei

nt
rä

ch
tig

un
g

sg
ra

d 
(K

F)
 

Fl
äc

he
nä

qu
iv

al
en

t f
ür

 
K

om
pe

ns
at

io
n 

(K
FÄ

= 
A

 x
 

(K
+Z

) x
 K

F)
 

Baugrundstück Nr. 1   

Lehmacker (ACL) 412,2 1 0,5 0,75 463,73 
Baugrundstück Nr. 2   
Lehmacker (ACL) 410,7 1 0,5 0,75 462,04 
Baugrundstück Nr. 3   
Lehmacker (ACL) 408,45 1 0,5 0,75 459,51 
Baugrundstück Nr. 4   
Lehmacker (ACL) 408,45 1 0,5 0,75 459,51 
Baugrundstück Nr. 5   
Lehmacker (ACL) 342 1 0,5 0,75 384,75 
Baugrundstück Nr. 6   
Lehmacker (ACL) 417,3 1 0,5 0,75 469,46 
Gesamtfläche 
Versiegelung in m² 2.399,1 Gesamteingriff Versiegelung in m² 

KFÄ 2.698,99 
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70 % der zukünftigen Wohnbauflächen werden nicht überbaut und bleiben als 
Biotoptyp erhalten oder entwickeln sich zu Gärten bzw. Zierrasen. Für die 
zukünftig unversiegelten Bereiche auf den Wohngrundstücken, auf denen 
Gärten bzw. Zierrasen entstehen, kommt es zu einer Biotopbeseitigung mit 
Funktionsverlust. Es wird angenommen, dass diese Flächen durch Begrünung 
bzw. Bepflanzung Funktionen des Naturhaushaltes und mit Einschränkungen 
Biotopfunktionen übernehmen werden. Daher wird eine Minimierung des 
Kompensationswertes von 0,5 berücksichtigt 
 
Tab. 4: Biotopbeseitigung durch Funktionsverlust 
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Baugrundstück Nr. 1   

Lehmacker (ACL) 961,8 1 0,5 0,75 360,68 
Baugrundstück Nr. 2   
Lehmacker (ACL) 958,3 1 0,5 0,75 359,36 
Baugrundstück Nr. 3   
Lehmacker (ACL) 953,05 1 0,5 0,75 357,39 
Baugrundstück Nr. 4   
Lehmacker (ACL) 953,05 1 0,5 0,75 357,39 
Baugrundstück Nr. 5   
Lehmacker (ACL) 798 1 0,5 0,75 299,25 
Baugrundstück Nr. 6   
Lehmacker (ACL) 973,7 1 0,5 0,75 365,14 
Gesamtfläche 
Funktionsverlust in m² 

Gesamteingriff Funktionsverlust in m² 
KFÄ 2.099,21 

 
Berücksichtigung von qualifizierten landschaftlichen Freiräumen 
Die Ergänzungsfläche befindet sich in keinem landschaftlichen Freiraum. Es 
wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich qualifizierter landschaftlicher 
Freiräume kein zusätzlicher Kompensationsbedarf entsteht. 
 
Berücksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen 
Von einem zusätzlichen Kompensationsbedarf in Bezug auf faunistische 
Sonderfunktionen wird im Hinblick auf die Bestandsnutzung nicht ausgegangen. 
 
Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen 
Die Berücksichtigung abiotischer Sonderfunktionen entfällt, weil hochwertige 
Bereiche nicht direkt vom Eingriff betroffen sind. 
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Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes 
Durch das geplante Vorhaben ist ein Landschaftsraum betroffen, der bereits 
Beeinträchtigungen in Bezug auf das Landschaftsbild aufweist. Daher wird 
davon ausgegangen, dass kein zusätzlicher Kompensationsbedarf hinsichtlich 
des Landschaftsbildes besteht. 
 
Zusammenstellung des Kompensationsbedarfes 
Für das Satzungsgebiet ergibt sich einen Gesamtumfang der Kompensation 
von insgesamt 4.798,20 m² KFÄ (TABELLE 5). 
 
Tab. 5: Zusammenstellung des multifunktionalen Eingriffs 
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1 463,73 360,68 0 824,40 
2 462,04 359,36 0 821,40 
3 459,51 357,39 0 816,90 
4 459,51 357,39 0 816,90 
5 384,75 299,25 0 684,00 
6 469,46 365,14 0 834,60 

gesamt 2.698,99 2.099,21 0 4.798,20 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich des Eingriffs 
auf die Umwelt 

Die Stadt Dassow beabsichtigt keine internen Kompensationsmaßnahmen in 
Form von Anpflanzungen von Obstbäumen umzusetzen. Sie will die zukünftigen 
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer nicht in der 
Gestaltung Ihrer unbebauten Grundstücksflächen einschränken. 
 
Zur Kompensation der Eingriffe werden externe Kompensationsmaßnahmen 
genutzt.  
 
Externe Kompensationsmaßnahmen 
Der durch die Realisierung der Satzung über die Ergänzung für einen 
Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich der Stadt 
Dassow entstandene Eingriff soll in Höhe des Bedarfs an 
Kompensationsflächenäquivalenten durch Ökopunkte ausgeglichen werden. 
Dafür sollen Ökopunkte aus der Landschaftszone „Ostseeküstenland“ aus dem 
Ökokonto VR-021 Naturwald "Roter See 1" der Landesforst M-V in Anspruch 
genommen werden. Der Vertrag über die Reservierung und den Erwerb von 
4.799 Ökopunkten wurde zwischen Landesforst M-V – Anstalt des öffentlichen 
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Rechts als Flächenagentur, Malchin, und der Stadt Dassow geschlossen. Die 
Sicherung des Ausgleichs über Ökopunkte ist über einen städtebaulichen 
Vertrag geregelt. Für die Umlegung der Kosten für den Erwerb von Ökopunkten 
auf die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer ist die 
Tabelle 5 zu verwenden, in der der Gesamtumfang an 
Kompensationsflächenäquivalenten (KFÄ) grundstücksbezogen aufgelistet ist. 
Ein KFÄ entspricht einem Ökopunkt. 
 
Bilanzierung 
 
Tab. 6: Gesamtbilanzierung des Eingriffs und des Ausgleichs 

Bedarf (Bestand) Planung 
Kompensationsflächenäquivalent 

bestehend aus: 
Kompensationsflächenäquivalent der 
geplanten Kompensationsmaßnahme  

- Sockelbetrag für multifunktionale 
Kompensation: 

 
 

4.798,20 m² - externe KM:  
Kauf von Ökopunkten         4.799 m² 

Gesamtbilanz 
4.798,20 m² 4.799 m² 

 
Nach der Umsetzung der externen Maßnahmen beträgt das 
Kompensationsflächenäquivalent der geplanten Kompensationsmaßnahmen 
insgesamt 4.799 m² KFÄ. Damit wird der bilanzierte Bedarf von 
4.798,20 m² KFÄ um 0,80 m² KFÄ übertroffen. Der Eingriff ist somit vollständig 
ausgeglichen. 
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TEIL 3  Ausfertigung    

1. Beschluss über die Begründung 

Die Begründung zur Satzung der Stadt Dassow gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
BauGB über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, 
südwestlicher Ortsbereich wurde auf der Sitzung der Stadtvertretung am 
_______________ gebilligt. 
 
 
 
Dassow, den        (Siegel) 
 
 
 
Annett Pahl 
Bürgermeisterin 
der Stadt Dassow 

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Stadt Dassow durch das: 
 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 03881 / 71 05 - 0 
Telefax 03881 / 71 05 - 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
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